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Die Erstellung des Voranschlages 2025 erfolgte aufgrund des § 86 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien (WStV), der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 
(VRV 2015), wobei die Änderungen zur 3. Novelle der VRV 2015, BGBl II Nr 316/2023 vom 27.10.2023 berücksichtigt wurden, und der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 
2018 (HO 2018). Gemäß § 86 Abs 1 zweiter und dritter Satz WStV wird ein Doppelbudget erstellt, das heißt, dass dieser Voranschlag bereits zugleich mit dem Voranschlag für das Finanzjahr 
2024 erstellt wurde. Im Zuge der Erstellung des Voranschlages 2024 wurde ein Finanzrahmen für die Finanzjahre 2024 bis 2029 erstellt. Dieser Betrachtungszeitraum gilt auch im Falle eines 
Doppelbudgets, somit entfällt im Zuge der Erstellung des Voranschlages 2025 die Erweiterung des Finanzrahmens. 

Sämtliche Werte bzw Beträge sind in Euro angegeben. Rundungsdifferenzen werden nicht korrigiert. 

Differenzbeträge und zugehörige Prozentwerte sind in Tabellen grundsätzlich mit +/- und in GRÜN/ROT-Darstellungen ausgeführt. Dem liegt folgendes Prinzip zugrunde:   

"+" heißt Mehrertrag/Mehreinzahlung (GRÜN, weil Verbesserung) oder Mehraufwand/Mehrauszahlung (ROT, weil Verschlechterung),  

"-" heißt Minderertrag/Mindereinzahlung (ROT, weil Verschlechterung) oder Minderaufwand/Minderauszahlung (GRÜN, weil Verbesserung)  


Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wurden einigen Tabellenzeilen zwei- bis vierstellige Zahlenfolgen vorangestellt, die eine Zuordnung zu den Anlagen 1a und 1b (Spalte MVAG) 
ermöglichen. 

Die gemäß § 86 Abs 5 WStV den Organen der Bezirke zur Besorgung der ihnen übertragenen Angelegenheiten bereitzustellenden Mittel sind auf den Ansätzen 0500, Bezirksvoranschläge, 
und 0501, Zuweisungen an die Bezirke für überregionale und investive Maßnahmen, präliminiert. Die Aufteilung der Mittel auf die Bezirke erfolgt nach den in der Bezirksmittelverordnung 2022, 
ABl 2023/01 vom 05.01.2023, festgesetzten Maßstäben. Von den Bezirken werden für die Besorgung der ihnen übertragenen Angelegenheiten eigene Voranschläge erstellt. Die von den 
Bezirken in Vollziehung ihrer Voranschläge angeordneten Auszahlungen/Aufwendungen sind jedoch mit Jahresende in den Rechnungsabschluss der Gemeinde in die jeweiligen 
Mittelverwendungssparten aufzunehmen. Im gegenständlichen Voranschlag sind diese Positionen daher nur mit einem Erinnerungswert von 1.000 ausgewiesen. 

Die betrieblich veranschlagten Ansätze weisen neben den Zweckmittelaufbringungen und Zweckmittelverwendungen auch die übrigen Mittelaufbringungen sowie die Leistungen für Personal, 
die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge und den diesbezüglichen Amtssachaufwand auf. 

Die nicht betrieblich verrechneten Ansätze hingegen veranschlagen nur ihre Zweckmittelaufbringungen und Zweckmittelverwendungen. Die übrigen Mittelaufbringungen, die Leistungen für 
Personal, die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge und der anfallende Amtssachaufwand sind entsprechend der Zuordnung zu den „Geschäftsgruppen“ auf dem jeweiligen Sammelansatz 
der „Geschäftsgruppe“ zusammengefasst. Die für die nicht betrieblich verrechneten Ansätze ausgewiesene Gesamtsumme stellt daher nicht deren Gesamtaufwand dar. 

Gegenüber dem Voranschlag 2024 ergeben sich in der Gliederung der Ansätze keine Veränderungen.  
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Der Voranschlag besteht aus:  


dem Ergebnisvoranschlag in der Gliederung gemäß § 13 HO 2018,  

dem Finanzierungsvoranschlag in der Gliederung gemäß § 13 HO 2018,  

dem Detailnachweis (§ 6 Abs 7 VRV 2015) und 

dem Sammelnachweis über die im Detailnachweis (§ 6 Abs 7 VRV 2015) zusammengefasst dargestellten Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge.  


Dem Voranschlag sind vorangestellt: 


der Finanzrahmen für den Betrachtungszeitraum 2024 bis 2029,  

der Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt (Anlage 1a VRV 2015),
 
der Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt (Anlage 1b VRV 2015), 

der Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudgets der Ansatzgruppen 0 bis 9 (Anlage 1a VRV 2015), 

der Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudgets der Ansatzgruppen 0 bis 9 (Anlage 1b VRV 2015) und
	

der Voranschlagsquerschnitt (Anlage 5b VRV 2015). 


Der Voranschlag enthält weiters folgende Beilagen: 


den Stellenplan (§ 5 Abs 1 Z 4 VRV 2015),
	
den Ausweis über die Sachinvestitionen gemäß § 13 Abs 6 letzter Satz HO 2018 und über die Projekte sowie
	

den Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a VRV 2015),
	
den Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b VRV 2015),
	
den Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32 Abs 1 und 2 VRV 2015 (Anlage 6c VRV 2015) und
	

den Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f VRV 2015). 


Weiters sind angeschlossen die Berichtslegungen zu: 


Gender Budgeting und
	

Klimabudget. 
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Haushaltshinweis (Alles)

  

Ergebnisvoranschlag – Gesamthaushalt 

2025 2024 D 2025 / 2024 D 2025 / 2024 % 

Erträge 

> davon 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 

> davon 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 

Aufwendungen 

> davon 221 Personalaufwand 

> davon 222 Sachaufwand 

> davon 223 Transferaufwand 

> davon 224 Finanzaufwand 

Nettoergebnis 

> davon 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 

> davon 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 

18.305.461.000 

2.225.271.000 

20.610.184.000 

2.171.687.000 

- 2.304.723.000 

+ 53.584.000 

- 11,18% 

+ 2,47% 

8.547.780.000 8.095.330.000 + 452.450.000 + 5,59% 

23.316.048.000 

3.873.414.000 

22.877.363.000 

3.774.305.000 

+ 438.685.000 

+ 99.109.000 

+ 1,92% 

+ 2,63% 

3.432.921.000 3.362.309.000 + 70.612.000 + 2,10% 

15.793.305.000 15.547.985.000 + 245.320.000 + 1,58% 

216.408.000 192.764.000 + 23.644.000 + 12,27% 

-5.010.587.000 

67.501.000 

-2.267.179.000 

161.203.000 

- 2.743.408.000 

- 93.702.000 

- 121,01% 

- 58,13% 

5.160.000  5.895.000 - 735.000 - 12,47% 

-4.948.246.000 -2.111.871.000 - 2.836.375.000 - 134,31% 

Das Nettoergebnis ist die Differenz zwischen der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen einer Periode, unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung. 
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Der Ergebnisvoranschlag im Detail: 
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Finanzierungsvoranschlag – Gesamthaushalt

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 % 

 Geldfluss aus der operativen Gebarung -190.810.000 -308.150.000  + 117.340.000  + 38,08%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 16.636.003.000 16.112.755.000  + 523.248.000  + 3,25%

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  16.826.813.000  16.420.905.000  +  405.908.000  +  2,47%

 Geldfluss aus der investiven Gebarung -2.107.252.000 -1.931.271.000 -  175.981.000  -  9,11%  

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 228.922.000 519.968.000 -  291.046.000  -  55,97%  

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  2.336.174.000  2.451.239.000 - 115.065.000  - 4,69%  

 Nettofinanzierungssaldo -2.298.062.000 -2.239.421.000 -  58.641.000  -  2,62%  

Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 4.483.000 754.000  + 3.729.000  + 494,56%

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.075.633.000 932.385.000  + 143.248.000  + 15,36%

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  1.071.150.000  931.631.000  +  139.519.000  +  14,98%

 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -2.293.579.000 -2.238.667.000 -  54.912.000  -  2,45%  

 

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung umfasst Ein- und Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, (laufende) Transfers und Finanzerträge bzw -aufwände. Ein
Einzahlungsüberschuss aus der operativen Gebarung zeigt an, dass grundsätzlich Investitions- und Finanzierungsspielräume vorhanden sind. Der Geldfluss aus der operativen Gebarung ist 2025
negativ und beträgt -190.810.000 (2024: -308.150.000).

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt inwieweit Auszahlungen getätigt werden, die zu einem nachweisbaren Vermögenswert in der Vermögensrechnung führen bzw inwieweit
Einzahlungen getätigt werden, die einen Vermögensabgang nach sich ziehen. Der negative Saldo aus der investiven Gebarung dokumentiert, dass die Anschaffungen von Vermögenswerten
gegenüber dem Verkauf von Investitionsgütern überwiegen.

Im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit werden die Vorgänge der Außenfinanzierung (Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen und aus der Aufnahme von Finanzschulden oder
Auszahlungen beim Erwerb von Finanzanlagen und bei der Tilgung von Finanzschulden) dargestellt.

Haushaltshinweis (Alles)
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Haushaltshinweis (Alles)

HH_2

HH_1

Haushaltshinweis (Alles)

HH_2

HH_1

Haushaltshinweis (Alles)
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Der Finanzierungsvoranschlag im Detail: 
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Personal und Pensionen (Finanzierungsvoranschlag)

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 % 

Auszahlungen aus Personalaufwand  3.856.433.000  3.764.804.000  +  91.629.000  +  2,43%

Magistrat  2.412.803.000  2.346.776.000  +  66.027.000  +  2,81%

Landeslehrerinnen und Landeslehrer  1.073.609.000  1.044.192.000  +  29.417.000  +  2,82%

Wiener Stadtwerke  370.021.000  373.836.000 - 3.815.000  - 1,02%  

Auszahlungen aus Pensionen und sonstigen Ruhebezügen  2.004.846.000  1.931.036.000  +  73.810.000  +  3,82%

Magistrat  1.208.014.000  1.154.861.000  +  53.153.000  +  4,60%

Landeslehrerinnen und Landeslehrer  376.087.000  365.843.000  +  10.244.000  +  2,80%

Wiener Stadtwerke  420.745.000  410.332.000  +  10.413.000  +  2,54%
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2025 2024

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden

gemäß § 32 (1) VRV 2015 30.000.000,00- -3,49%

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

gemäß § 32 (1) VRV 2015 30.559.902,46- -3,55%

Nettoneuverschuldung- / Schuldenreduktion+ 790.937,73 1.350.840,19 559.902,46-  -41,15%

Tilgungen und Zugänge von Finanzschulden

830.790.937,73 861.350.840,19

 2025 / 2024 % 2025 / 2024

830.000.000,00 860.000.000,00

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages stellten sich die präliminierten Zahlungsströme gemäß Anlage 6c wie folgt dar:

Die budgetierten Tilgungen von Finanzschulden übersteigen die präliminierten Zugänge (Refinanzierungen auslaufender Finanzschulden) um 790.937,73.

Ob der negative Saldo des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung iHv 2.293.579.000 (vgl SA 5 der Anlage 1b „Finanzierungsvoranschlag“) mit vorhandenen liquiden Mitteln oder
im Wege einer Neuverschuldung auszugleichen ist, ist im Rahmen des Vollzugs des Voranschlages 2025 festzulegen. Folglich ist im Voranschlag 2025 auch keine in der Anlage 6c
auszuweisende Neuverschuldung veranschlagt. Auf Grund der Beschlussfassung dieses Voranschlages im Jahr 2023 - Doppelbudget zugleich mit dem Voranschlag für das Finanzjahr 2024
gemäß § 86 WStV zweiter und dritter Satz beschlossen - kann eine etwaige Neuverschuldung zur Finanzierung des negativen Saldos des Finanzjahres 2024 ebenfalls nicht berücksichtigt
werden. Sofern die negativen Salden der Finanzjahre 2024 (iHv 2.238.667.000) und 2025 (iHv 2.293.579.000) zur Gänze durch Neuverschuldung ausgeglichen werden, hat dies eine Erhöhung
des in der Anlage 6c ausgewiesenen Schuldenstandes zum 31.12.2025 um 4.532.246.000 auf 14.711.784.131,89 zur Folge.
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Auszahlungen der Bereichsbudgets des Finanzierungsvoranschlages

 Gruppe 0
Vertretungskörper und 
allgemeine Verwaltung

Gruppe 1
Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit

Gruppe 2
Unterricht, Erziehung, Sport 

und Wissenschaft

Gruppe 3
Kunst, Kultur und Kultus

Gruppe 4
Soziale Wohlfahrt und 

Wohnbauförderung

  

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.466.877.000  245.167.000  3.623.444.000  375.401.000  3.416.994.000 

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  1.111.525.000  162.886.000  1.683.859.000  30.544.000  201.552.000 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          1.031.104.000  45.445.000  721.538.000  12.389.000  381.826.000 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        1.324.124.000  36.824.000  1.217.717.000  332.462.000  2.831.820.000 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  124.000  12.000  330.000  6.000  1.796.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  100.174.000  28.852.000  233.843.000  32.507.000  325.457.000

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  92.000  0,00  1.013.000  0,00  0,00

 Summe Auszahlungen  3.567.143.000  274.019.000  3.858.300.000  407.908.000  3.742.451.000

 

 Gruppe 5
Gesundheit

Gruppe 6
Straßen- und Wasserbau, 

Verkehr

Gruppe 7
Wirtschaftsförderung

Gruppe 8
Dienstleistungen

Gruppe 9
Finanzwirtschaft

  

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.193.841.000  1.048.860.000  114.976.000  881.328.000  459.925.000 

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  130.107.000  49.379.000  0,00  421.662.000  64.919.000 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          60.874.000  110.348.000  13.314.000  364.562.000  59.600.000 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        3.002.832.000  888.699.000  101.659.000  94.707.000  140.535.000 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  28.000  434.000  3.000  397.000  194.871.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  381.719.000  1.005.108.000  36.273.000  182.129.000  10.112.000

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  0,00  367.000  0,00  12.061.000  1.057.617.000

 Summe Auszahlungen  3.575.560.000  2.054.335.000  151.249.000  1.075.518.000  1.527.654.000
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Grafische Darstellung der Auszahlungen der Bereichsbudgets des Finanzierungsvoranschlages: 
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Einzahlungen der Bereichsbudgets des Finanzierungsvoranschlages

 Gruppe 0
Vertretungskörper und 
allgemeine Verwaltung

Gruppe 1
Öffentliche Ordnung und 

Sicherheit

Gruppe 2
Unterricht, Erziehung, Sport 

und Wissenschaft

Gruppe 3
Kunst, Kultur und Kultus

Gruppe 4
Soziale Wohlfahrt und 

Wohnbauförderung

 

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.797.194.000 12.850.000 1.512.646.000 13.812.000 163.045.000

> davon 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

> davon 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

> davon 3114 Einzahlungen aus Leistungen 463.654.000 7.541.000 71.750.000 3.001.000 107.539.000

> davon 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 605.237.000 5.206.000 5.910.000 10.797.000 19.332.000

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 21.742.000 17.000 1.031.000  0,00 135.698.000

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 18.023.000  0,00  0,00  0,00  0,00

 Summe Einzahlungen 1.836.959.000 12.867.000 1.513.677.000 13.812.000 298.743.000

 

 Gruppe 5
Gesundheit

Gruppe 6
Straßen- und Wasserbau, 

Verkehr

Gruppe 7
Wirtschaftsförderung

Gruppe 8
Dienstleistungen

Gruppe 9
Finanzwirtschaft

 

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 32.885.000 66.281.000 15.531.000 871.237.000 12.150.522.000

> davon 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben  0,00 1.000  0,00 11.000 2.225.259.000

> davon 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen  0,00  0,00  0,00  0,00 8.547.780.000

> davon 3114 Einzahlungen aus Leistungen 26.025.000 38.313.000 2.000 154.930.000 221.741.000

> davon 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 5.863.000 19.679.000 808.000 17.188.000 4.114.000

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 551.000 16.264.000 5.177.000 11.923.000 36.519.000

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  0,00  0,00  0,00  0,00 1.057.610.000

 Summe Einzahlungen 33.436.000 82.545.000 20.708.000 883.160.000 13.244.651.000
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Grafische Darstellung der Einzahlungen der Bereichsbudgets des Finanzierungsvoranschlages: 
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Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.466.877.000  3.370.264.000  + 96.613.000  + 2,87%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  1.111.525.000  1.092.773.000  + 18.752.000  + 1,72% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          1.031.104.000  998.817.000  + 32.287.000  + 3,23% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        1.324.124.000  1.278.550.000  + 45.574.000  + 3,56% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  124.000  124.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  100.174.000  121.287.000 - 21.113.000  - 17,41% 

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  92.000  95.000 - 3.000  - 3,16% 

Auszahlungen gesamt  3.567.143.000  3.491.646.000  + 75.497.000  + 2,16%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.797.194.000 1.746.407.000  + 50.787.000  + 2,91%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 21.742.000 21.577.000  + 165.000  + 0,76%

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 18.023.000 15.556.000  + 2.467.000  + 15,86%

Einzahlungen gesamt 1.836.959.000 1.783.540.000  + 53.419.000  + 3,00%

Der voraussichtliche Mehrbedarf bei den Auszahlungen aus Sachaufwand ist in erster Linie auf erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen bei den Amtsgebäuden, auf höhere Bezirksmittel sowie auf höhere 
Leistungsentgelte im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung zurückzuführen. 

Der voraussichtliche Mehrbedarf bei den Auszahlungen aus Transfers resultiert überwiegend aus den zu leistenden Pensionszahlungen.

Die erwarteten höheren Einzahlungen aus der operativen Gebarung resultieren überwiegend aus Kostenersätzen für Pensionen. 
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Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  245.167.000  235.517.000  + 9.650.000  + 4,10%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  162.886.000  156.469.000  + 6.417.000  + 4,10% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          45.445.000  44.439.000  + 1.006.000  + 2,26% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        36.824.000  34.597.000  + 2.227.000  + 6,44% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  12.000  12.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  28.852.000  26.743.000  + 2.109.000  + 7,89% 

Auszahlungen gesamt  274.019.000  262.260.000  + 11.759.000  + 4,48%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 12.850.000 12.721.000  + 129.000  + 1,01%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 17.000 17.000

Einzahlungen gesamt 12.867.000 12.738.000  + 129.000  + 1,01%
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Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.623.444.000  3.480.537.000  + 142.907.000  + 4,11%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  1.683.859.000  1.635.496.000  + 48.363.000  + 2,96% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          721.538.000  701.430.000  + 20.108.000  + 2,87% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        1.217.717.000  1.143.282.000  + 74.435.000  + 6,51% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  330.000  329.000  + 1.000  + 0,30%

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  233.843.000  318.348.000 - 84.505.000  - 26,54%

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  1.013.000  1.001.000  + 12.000  + 1,20% 

Auszahlungen gesamt  3.858.300.000  3.799.886.000  + 58.414.000  + 1,54%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 1.512.646.000 1.477.128.000  + 35.518.000  + 2,40%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 1.031.000 6.665.000 - 5.634.000  - 84,53%

Einzahlungen gesamt 1.513.677.000 1.483.793.000  + 29.884.000  + 2,01%

Der erwartete Mehrbedarf beim Personalaufwand der Landeslehrerinnen und Landeslehrer erhöht auch die Einzahlungen der operativen Gebarung. 

Der erwartete Mehrbedarf bei den Auszahlungen aus Transfers ist überwiegend auf einen höheren Förderbedarf bei der Betreuung von Kindergartenkindern sowie auf höhere Pensionsleistungen der 
Landeslehrerinnen und Landeslehrer zurückzuführen.

Der voraussichtliche Rückgang aus der investiven Gebarung wird in erster Linie bei den Turn- und Sporthallen und bei der Sportförderung erwartet. 
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Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  375.401.000  371.643.000  + 3.758.000  + 1,01%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  30.544.000  29.943.000  + 601.000  + 2,01% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                         12.389.000  11.852.000  + 537.000  + 4,53% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        332.462.000  329.842.000  + 2.620.000  + 0,79% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  6.000  6.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  32.507.000  23.628.000  + 8.879.000  + 37,58% 

Auszahlungen gesamt  407.908.000  395.271.000  + 12.637.000  + 3,20%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 13.812.000 13.573.000  + 239.000  + 1,76%

Einzahlungen gesamt 13.812.000 13.573.000  + 239.000  + 1,76%
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Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.416.994.000  3.505.338.000 - 88.344.000  - 2,52%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  201.552.000  204.846.000 - 3.294.000  - 1,61%

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          381.826.000  373.972.000  + 7.854.000  + 2,10% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        2.831.820.000  2.924.785.000 - 92.965.000  - 3,18%

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  1.796.000  1.735.000  + 61.000  + 3,52%

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  325.457.000  317.439.000  + 8.018.000  + 2,53% 

Auszahlungen gesamt  3.742.451.000  3.822.777.000 - 80.326.000  - 2,10%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 163.045.000 248.867.000 - 85.822.000  - 34,49%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 135.698.000 135.223.000  + 475.000  + 0,35%

Einzahlungen gesamt 298.743.000 384.090.000 - 85.347.000  - 22,22%

Bei den Auszahlungen aus Transfers wird im Bereich der Wiener Mindestsicherung mit einem Anstieg in Höhe von rd 47,4 Mio gerechnet. Dem gegenüber steht eine um rd 98,8 Mio geringere Dotierung 
des Fonds Soziales Wien als 2024.

Die Entschädigungsleistungen für die Verdienstentgänge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2024 geleistet bzw enderledigt sein. Sohin 
entfallen auch die zum Teil jahresübergreifenden Rückersätze aus Bundesmitteln. Dies führt zu geringeren Auszahlungen aus Transfers und zu geringeren Einzahlungen aus der operativen Gebarung.

Weiters sind zusätzliche Mittel in Zusammenhang mit der Sonderzahlung an Sozialhilfe- und Mindestsicherungsbeziehende im Voranschlag 2025 nicht mehr vorgesehen, was ebenso zu geringeren 
Auszahlungen aus Transfers und zu geringeren Einzahlungen aus der operativen Gebarung führt.
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Gruppe 5 - Gesundheit

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  3.193.841.000  3.131.886.000  + 61.955.000  + 1,98%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  130.107.000  126.454.000  + 3.653.000  + 2,89%

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          60.874.000  67.584.000 - 6.710.000  - 9,93%

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        3.002.832.000  2.937.820.000  + 65.012.000  + 2,21%

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  28.000  28.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  381.719.000  383.084.000 - 1.365.000  - 0,36%

Auszahlungen gesamt  3.575.560.000  3.514.970.000  + 60.590.000  + 1,72%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 32.885.000 40.948.000 - 8.063.000  - 19,69%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 551.000 551.000

Einzahlungen gesamt 33.436.000 41.499.000 - 8.063.000  - 19,43%

Ein Mehrbedarf bei den Auszahlungen aus Transfers wird in den Bereichen Wiener Gesundheitsverbund, Wiener Gesundheitsfonds, Sucht- und Drogenkoordination sowie bei den Ordensspitälern 
erwartet. 
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Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  1.048.860.000  932.425.000  + 116.435.000  + 12,49%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  49.379.000  47.508.000  + 1.871.000  + 3,94% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                         110.348.000  107.145.000  + 3.203.000  + 2,99% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        888.699.000  777.360.000  + 111.339.000  + 14,32% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  434.000  412.000  + 22.000  + 5,34%

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  1.005.108.000  1.010.369.000 - 5.261.000  - 0,52%

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  367.000  367.000

Auszahlungen gesamt  2.054.335.000  1.943.161.000  + 111.174.000  + 5,72%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 66.281.000 66.505.000 - 224.000  - 0,34%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 16.264.000 10.838.000  + 5.426.000  + 50,06%

Einzahlungen gesamt 82.545.000 77.343.000  + 5.202.000  + 6,73%

Der Mehrbedarf bei den Auszahlungen aus Transfers ist in erster Linie auf einen höheren Betriebskostenzuschuss an die Wiener Linien zurückzuführen.  
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Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  114.976.000  111.587.000  + 3.389.000  + 3,04%

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          13.314.000  12.210.000  + 1.104.000  + 9,04% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        101.659.000  99.374.000  + 2.285.000  + 2,30% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  3.000  3.000

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  36.273.000  48.248.000 - 11.975.000  - 24,82% 

Auszahlungen gesamt  151.249.000  159.835.000 - 8.586.000  - 5,37%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 15.531.000 15.045.000  + 486.000  + 3,23%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 5.177.000 5.177.000

Einzahlungen gesamt 20.708.000 20.222.000  + 486.000  + 2,40%
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Gruppe 8 - Dienstleistungen

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  881.328.000  856.697.000  + 24.631.000  + 2,88%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  421.662.000  408.188.000  + 13.474.000  + 3,30% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                          364.562.000  357.008.000  + 7.554.000  + 2,12% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                        94.707.000  91.076.000  + 3.631.000  + 3,99% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  397.000  425.000 - 28.000  - 6,59%

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  182.129.000  181.981.000  + 148.000  + 0,08% 

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  12.061.000  13.319.000 - 1.258.000  - 9,45%

Auszahlungen gesamt  1.075.518.000  1.051.997.000  + 23.521.000  + 2,24%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 871.237.000 846.457.000  + 24.780.000  + 2,93%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 11.923.000 11.527.000  + 396.000  + 3,44%

Einzahlungen gesamt 883.160.000 857.984.000  + 25.176.000  + 2,93%
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Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

 2025  2024  D 2025 / 2024  D 2025 / 2024 %

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung  459.925.000  425.011.000  + 34.914.000  + 8,21%

> davon 321 Auszahlungen aus Personalaufwand  64.919.000  63.127.000  + 1.792.000  + 2,84% 

> davon 322 Auszahlungen aus Sachaufwand                                         59.600.000  59.520.000  + 80.000  + 0,13% 

> davon 323 Auszahlungen aus Transfers                                       140.535.000  131.259.000  + 9.276.000  + 7,07% 

> davon 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand  194.871.000  171.105.000  + 23.766.000  + 13,89%

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung  10.112.000  20.112.000 - 10.000.000  - 49,72%

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  1.057.617.000  916.849.000  + 140.768.000  + 15,35% 

Auszahlungen gesamt  1.527.654.000  1.361.972.000  + 165.682.000  + 12,16%

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 12.150.522.000 11.645.104.000  + 505.418.000  + 4,34%

> davon 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 2.225.259.000 2.171.676.000  + 53.583.000  + 2,47%

> davon 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 8.547.780.000 8.095.330.000  + 452.450.000  + 5,59%

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 36.519.000 328.393.000 - 291.874.000  - 88,88%

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.057.610.000 916.829.000  + 140.781.000  + 15,36%

Einzahlungen gesamt 13.244.651.000 12.890.326.000  + 354.325.000  + 2,75%

Der erwartete Anstieg bei den Einzahlungen aus der operativen Gebarung ist vorrangig auf steigende Ertragsanteile und höhere Einzahlungen aus der Kommunalsteuer zurückzuführen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit steigen da einerseits im Gegensatz zu 2024 im Abreifungsplan der Finanzierungen im Jahr 2025 die Tilgung und Refinanzierung einer Barvorlage 
vorgesehen ist und andererseits ein höherer Nominalbetrag an Wertpapieren im Jahr 2025 abreift. Somit wird auch mit einer höheren Wiederveranlagung (Wertpapiertausch) kalkuliert (siehe auch 
korrespondierende Position Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit).

Die erwarteten verringerten Einzahlungen aus der investiven Gebarung sind auf den Entfall der einmaligen Einnahmen aus dem KIG 2023 sowie auf den verringerten letzten Ratenanspruch bei der 
Stadtstraße gegenüber dem Bund zurückzuführen.
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Der Stellenplan für den Gesamthaushalt setzt sich aus dem Nachweis über das ständige Personal, dem Dienstpostenplan1 und dem Funktionsdienstpostenplan1 zusammen. Die Anzahl der 
vollen Bezüge beträgt 78.159,00. In dieser Zahl sind auch 30.193,00 Dienstposten der Unternehmungen gemäß § 71 WStV und 13.597 Planstellen für Landeslehrerinnen und Landeslehrer 
enthalten. Der Dienstpostenplan des Magistrats umfasst somit nach Vorsorge für neue Services und Leistungen der Stadtverwaltung 64.562 Stellen, in denen auch 700 volle Bezüge für die 
Sonderaktion für Menschen mit Behinderung beinhaltet sind. 
 
Im Ausweis über die Sachinvestitionen sind die Investitionen der Gruppenunterklassen 00 bis 06 zusammengefasst.  
 
Im Projektausweis sind bedeutende übergeordnete Vorhaben dargestellt.  
 
Im Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) sind die Kapitaltransfers und Transfers mit Ausnahme der Ertragsanteile dargestellt. 
 
Im Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) werden ausgehend von einem fiktiven Rücklagenstand zum 31.12.2024 (fiktiver Bestand zum 31.12.2023 
plus im Voranschlag 2024 veranschlagte Zuführungen und Entnahmen) die budgetierten Zuführungen und Entnahmen sowie der daraus resultierende Rücklagenstand zum 31.12.2025 sowie 
die korrespondierenden Zahlungsmittelreserven dargestellt.  
 
Im Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) werden die Finanzschulden gemäß § 32 Abs 1 und 2 VRV 2015 dargestellt. 
 
Der Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) enthält den Regelungen der VRV 2015 entsprechend die Werte des Ergebnisvoranschlages. 
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Nach § 86 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien hat der Gemeinderat den Voranschlag der Gemeinde festzustellen. 
 
 
Demnach wird beantragt: 
 
1. Der Voranschlag der Bundeshauptstadt Wien für das Finanzjahr 2025, bestehend aus

dem Ergebnisvoranschlag in der Gliederung gemäß § 13 HO 2018,
dem Finanzierungsvoranschlag in der Gliederung gemäß § 13 HO 2018,
dem Detailnachweis gemäß § 6 Abs 7 VRV 2015,
dem Sammelnachweis über die im Detailnachweis zusammengefasst dargestellten Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge, und weiters beiliegend 
dem Stellenplan gemäß § 5 Abs 1 Z 4 VRV 2015 (Nachweis über das ständige Personal, Dienstpostenplan und Funktionsdienstpostenplan),
dem Ausweis über die Sachinvestitionen gemäß § 13 Abs 6 letzter Satz HO 2018 und über die Projekte sowie
dem Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a VRV 2015),
dem Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b VRV 2015),
dem Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32 Abs 1 und 2 VRV 2015 (Anlage 6c VRV 2015) und
dem Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f VRV 2015),
 
wird mit Erträgen nach Entnahme von Haushaltsrücklagen von 18.372.962.000 Euro und mit Aufwendungen nach Zuweisung an Haushaltsrücklagen von 23.321.208.000 Euro sowie mit 
Einzahlungen von 17.940.558.000 Euro und mit Auszahlungen von 20.234.137.000 Euro genehmigt. 

 
2. Der Gemeinderat stellt fest, dass die Ausrichtung der Finanzgebarung den Grundsätzen des § 2a des Bundesfinanzierungsgesetzes, BGBl Nr 763/1992 idF BGBl I Nr 53/2017, und daher 

auch den Vorgaben des Wiener Landesgesetzes über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung, LGBl für Wien Nr 36/2013, sowie der Wiener Verordnung über die Ausrichtung 
der Finanzgebarung, LGBl für Wien Nr 57/2013 idF LGBl für Wien Nr 27/2015, entspricht. 

 
3. Der Magistrat wird ermächtigt, 

 
a) für das Finanzjahr 2025 bis zu einer Höhe von 2.500.000.000 Euro sowie als Vorsorge für künftige Bedürfnisse bis zu einer Höhe von 750.000.000 Euro Finanzschulden bei 

inländischen oder ausländischen Gläubigern einzugehen, wenn die Laufzeit 100 Jahre nicht übersteigt und die prozentuelle Gesamtbelastung unter Berücksichtigung eventueller 
Währungstauschverträge nicht mehr als die zehn Bankarbeitstage vor Festlegung der Konditionen geltende Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) 
zuzüglich 3 vH per anno beträgt, und diese Vorsorgemittel bis zum effektiven Bedarf zwischenzeitlichen kurzfristigen Veranlagungen zuzuführen, 

 
b) zweckgebundene Fremdmittelaufnahmen (zB Siedlungswasserwirtschaft) in einer Höhe, wie sie sich aus der jeweiligen sachlichen Genehmigung und den für die Inanspruchnahme 

geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien ergibt, vorzunehmen bzw Konvertierungen zweckgebundener Darlehen durchzuführen, 
 

c) zur vorübergehenden Kassenstärkung bzw zur Zwischenfinanzierung der U-Bahn-Finanzierungsanteile der Republik Österreich kurzfristige Verpflichtungen in einem Ausmaß 
einzugehen, bei dem der jeweilige Stand aus solchen Verpflichtungen den Betrag von 350.000.000 Euro nicht übersteigt,  
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d) bis zum Betrag von 350.000.000 Euro frei verfügbare Kassenmittel und zweckgebundene Mittel, die in absehbarer Zeit nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, zur Deckung 
von Liquiditätsengpässen bzw Erfordernissen im Bereich der Hoheitsverwaltung und der Unternehmungen Stadt Wien – Wiener Wohnen, Wiener Gesundheitsverbund, Wien Kanal 
sowie des Wiener Stadtwerke Konzerns, der Anstalt öffentlichen Rechts Museen der Stadt Wien, der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien GmbH, der Sucht- und 
Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH und des Fonds Soziales Wien heranzuziehen,  
 

e) entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2023, GZ: 268746-2023-GFW, bis zu einem Betrag von 2.000.000.000 Euro über einen Kontokorrentkredit 
(Liquiditätsreservelinie), den die Stadt Wien zu diesem Zweck abgeschlossen hat, aufzunehmen und zur Sicherstellung der ausreichenden Liquidität der WIEN ENERGIE GmbH zur 
Hinterlegung von Sicherheiten an den Energiebörsen im Wege der WIENER STADTWERKE GmbH zur Verfügung zu stellen,  

 
f) Verträge abzuschließen, um Verpflichtungen aus Finanzschulden durch Hinausschieben der Fälligkeit zu prolongieren, wenn die neue Laufzeit den Zeitraum von 100 Jahren und die 

prozentuelle Gesamtbelastung den in lit a) umschriebenen Wert nicht übersteigt. 
 
4. Gebarungen, die bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen (Zustellung einer Vorschreibung, Einlangen einer Rechnung udgl) im abgelaufenen Jahr hätten angewiesen werden sollen, 

sind auch noch im folgenden Jahr für das vergangene Jahr zu verrechnen, wenn diese Voraussetzungen bis 5. Jänner des Folgejahres eintreten. Solche Zahlungsunterlagen müssen 
spätestens zu diesem Termin der Buchhaltungsabteilung übermittelt werden. Die Auslauffrist darf nicht zur Kreditausschöpfung oder zu einer Vorratswirtschaft verwendet werden. 

 
5. Der Magistratsdirektor oder die Magistratsdirektorin ist berechtigt, den Dienstpostenplan im Einvernehmen mit dem amtsführenden Stadtrat oder der amtsführenden Stadträtin für Personal 

allfälligen Organisationsänderungen anzupassen. Die Rechte des Stadtrechnungshofdirektors oder der Stadtrechnungshofdirektorin bleiben hievon unberührt. 
 
6. Unvermeidbare Überschreitungen eines Ansatzes einer finanzierungswirksamen Mittelverwendungsgruppe, denen Zahlungsmittelreserven aus dem Vermögenshaushalt, die für eine 

Verwendung in zukünftigen Finanzjahren reserviert wurden, gegenübergestellt werden können, obliegen unter Anwendung des § 101 Abs 1 Wiener Stadtverfassung – WStV der 
Beschlussfassung der jeweiligen Gemeinderatsausschüsse. Im Ausmaß der herangezogenen Zahlungsmittelreserven ist eine Entnahme aus der korrespondierenden Haushaltsrücklage 
im Ergebnishaushalt durchzuführen. § 101 Abs 2 leg cit gilt sinngemäß. 

 
7. Hinsichtlich von generellen Deckungsmöglichkeiten gilt im Voranschlag 2025 in Bezug auf Auszahlungen Folgendes: 
 

Pensionen:  
Die Gruppe 760, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge), ist – mit Ausnahme der Ansätze 0001, Vertretung der Stadt, 0805, Pensionslasten der Wiener 
Stadtwerke, 2080, Pensionen der Landeslehrerinnen und Landeslehrer, 6104, Personalüberlassung ASFINAG, und 6120, Straßenbau, Oberflächenwiederherstellung, – durch sämtliche 
Ansätze des Voranschlages gegenseitig deckungsfähig. 
 
Personal gegenseitig: 
Innerhalb eines Ansatzes sind die Gruppen der Gruppenklasse 5, Leistungen für Personal, gegenseitig deckungsfähig. 
 
Investitionen, Instandhaltung: 
Innerhalb eines Ansatzes sind die Gruppen der Gruppenunterklassen 00, Grundstücke und Grundstückseinrichtungen, bis 06, Im Bau befindliche Anlagen, die Gruppen 120, Roh-, Hilfs- 
und Baustoffe, 280, Geleistete Anzahlungen für Anlagen, 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und die Gruppen der Gruppenunterklasse 61, Instandhaltung (durch Dritte), 
gegenseitig deckungsfähig. 
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Finanztransaktionen: 
Innerhalb eines Ansatzes sind die Gruppen der Gruppenunterklassen 08, Beteiligungen und aktive Finanzinstrumente, 22, Schecks, geldgleiche Wertgegenstände und aktive 
Finanzinstrumente – kurzfristiges Finanzvermögen, 24, Darlehen (langfristig), 31, Leasing, 33, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Abgaben und sonstige Verbindlichkeiten, 
34, Investitionsdarlehen, 35, Aufnahme langfristiger und kurzfristiger Finanzschulden, sowie die Gruppe 273, Bezugsvorschüsse an private Haushalte, gegenseitig deckungsfähig. 
 
Transfers: 
Innerhalb eines Ansatzes sind die Gruppen der Gruppenunterklassen 75 und 76, Transferleistungen, (mit Ausnahme der Gruppe 760, Pensionen und sonstige Ruhebezüge [einschließlich 
Dienstgeberbeiträge]), 77, Kapitaltransfers, und 78, (Kapital-)Transfers an Beteiligungen und das Ausland, gegenseitig deckungsfähig. 
 
Sonstiges: 
Innerhalb eines Ansatzes sind alle unter den Punkten „Pensionen“, „Personal gegenseitig“, „Investitionen, Instandhaltung“, „Finanztransaktionen“ und „Transfers“ nicht angeführten 
Gruppen (ausgenommen die nicht in Verwendung stehenden Gruppen der Gruppenklasse 32, Derivative Finanzinstrumente) gegenseitig deckungsfähig. 
 
Personal einseitig: 
Minderauszahlungen auf den Gruppen der Gruppenklasse 5, Leistungen für Personal, sind hinsichtlich der Bedeckung von Mehrauszahlungen der unter „Sonstiges“ fallenden Gruppen 
einseitig deckungsfähig.  
 
Vorräte vorläufig: 
Im Rahmen der Gruppenklasse 1, Vorräte, können unterjährig Mehrauszahlungen insofern getätigt werden, als diesen Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven auf der Gruppe 895, 
Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen, bzw auf der Gruppe 295, Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen, in entsprechender Höhe gegenübergestellt werden 
können. 
 
Sponsoring: 
Im Rahmen von Sponsoring können Mehrauszahlungen insoweit getätigt werden, als sie durch korrespondierende Mehreinzahlungen (Manualgruppe 829.005) bedeckt werden können. 
 
Partizipatives Klimabudget: 
Im Rahmen des partizipativen Klimabudgets können Mehrauszahlungen bis zu 6.000.000 Euro insoweit getätigt werden, als sie durch korrespondierende Minderauszahlungen auf Ansatz 
0267, Sammelansatz Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, Gruppe 728, Entgelte für sonstige Leistungen, bedeckt werden können. 
 
Bezirke: 
Im Rahmen des Ansatzes 0500, Bezirksvoranschläge, sind sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsgruppen sowohl in sich als auch gegenseitig deckungsfähig.  
 
Pensionen Wr Stadtwerke: 
Im Rahmen des Ansatzes 0805, Pensionslasten der Wiener Stadtwerke, sind Mehrauszahlungen auf der Gruppe 760, Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich 
Dienstgeberbeiträge), durch Mehreinzahlungen auf Gruppe 827, Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte, deckungsfähig. Weiters sind die Gruppe 760 des Ansatzes 
0805 und die Gruppe 755, Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere, des Ansatzes 6501, Wiener Linien, gegenseitig deckungsfähig. 
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Gesundheitsfinanzierung: 
Im Rahmen der Ansätze 5001, Gesundheitswesen, 5121, Sucht- und Drogenkoordination, 5570, Zuschüsse an eigene Krankenanstalten, 5600, Krankenanstalten anderer Rechtsträger – 
Betriebsabgangsdeckung, und 5900, Krankenanstaltenfonds, sind die Gruppen der Gruppenunterklassen 75, Transferleistungen, und die Gruppe 781, Transfers an Beteiligungen der 
Gemeinde/des Gemeindeverbandes, gegenseitig deckungsfähig. 
 
Wirtschaftsförderung: 
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind sämtliche Auszahlungsgruppen innerhalb des Abschnittes 78, Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie, gegenseitig deckungsfähig. 
 
Wohnbauförderung: 
Im Rahmen der Wohnbauförderung, betreffend die Ansätze 4810 bis 4830, sind zusätzlich zu den unter Punkt „Finanztransaktionen“ genannten Auszahlungsgruppen auch die 
korrespondierenden Einzahlungsgruppen und zwar sowohl in sich als auch gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Einzahlungs- und Auszahlungsgruppen sind innerhalb dieser Ansätze 
ebenfalls sowohl in sich als auch gegenseitig deckungsfähig.  
 
Ansatzübergreifend: 
Die unter Punkt „Personal gegenseitig“, „Investitionen, Instandhaltung“, „Finanztransaktionen“, „Transfers“, „Sonstiges“ und „Personal einseitig“ genannten und auf Ansatzebene 
beschränkten generellen Deckungsmöglichkeiten erstrecken sich im Rahmen der Elektronischen Datenverarbeitung (Ansätze 0161 und 0162) auf die Unterabschnittsebene 016, im 
Rahmen der Hauptverwaltung (Abschnittsebenen 01 und 02) und der Sonderämter (Abschnittsebene 04) auf die Ansätze 0140, 0190, 0260 und 0490, im Rahmen der Amtsgebäude 
(Ansätze 0293 und 0294) auf die Unterabschnittsebene 029, im Rahmen des Sports und der außerschulischen Leibeserziehung (Ansätze 2620 und 2630) auf die Abschnittsebene 26, im 
Rahmen der Forschung und Wissenschaft (Abschnittsebene 28) und Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) auf die Ansätze 2820, 2891, 3120, 3220, 3240, 3250, 3300, 3630, 3710, 3813 
und 3819 jeweils mit Ausnahme der Gruppen 781, Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes, und 786, Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des 
Gemeindeverbandes, im Rahmen des Straßenbaues auf die Ansätze 6120 und 6121, im Rahmen des Schienenverkehrs und des Verkehrs, Sonstiges auf die Abschnittsebenen 65 und 
69 sowie im Rahmen der nicht aufteilbaren Schulden (Ansätze 9500 und 9510) auf die Abschnittsebene 95. In der Unterabschnittsebene 016 – Elektronische Datenverarbeitung sind 
darüber hinaus die unter Punkt „Investitionen, Instandhaltung“ und „Sonstiges“ genannten Gruppen gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen der Ansätze 8140, Straßenreinigung, 8210, 
Fuhrpark, sowie 8520, Müllbeseitigung, sind die unter Punkt „Personal gegenseitig“ genannten Auszahlungsgruppen innerhalb dieser Ansätze sowohl in sich als auch gegenseitig 
deckungsfähig. 
 
Korrespondierende Mehreinzahlungen: 
Im Rahmen der Ansätze 0115, Personalstelle Wr. Stadtwerke – Verrechnung für das aktive Personal, 2080, Pensionen der Landeslehrerinnen und Landeslehrer, 2102, Allgemein bildende 
Pflichtschulen – Aktivbezüge der Landeslehrerinnen und Landeslehrer, 2202, Berufsbildende Pflichtschulen – Aktivbezüge der Landeslehrerinnen und Landeslehrer, 3201, Konservatorium 
Wien, 3400, Museen, 4001, Fonds Soziales Wien, 5007, Gesundheitsförderung, 5121, Sucht- und Drogenkoordination, 5570, Zuschüsse an eigene Krankenanstalten, 6104, 
Personalüberlassung ASFINAG, 9110, Darlehen, 9200, Landes- und Gemeindeabgaben, 9440, Zuschüsse Katastrophenfonds, 9500, Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst, und 
9510, Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst, können Mehrauszahlungen insoweit getätigt werden, als sie durch Mehreinzahlungen auf dem jeweiligen Ansatz bedeckt werden 
können. 
 
Schutzschirm Wien Energie:  
Im Rahmen der Ermächtigung des Gemeinderates vom 23.03.2023, GZ: 268746-2023-GFW, zur Sicherstellung der ausreichenden Liquidität der WIEN ENERGIE GmbH zur Hinterlegung 
von Sicherheiten an den Energiebörsen im Wege der WIENER STADTWERKE GmbH über einen Kontokorrentkredit (Liquiditätsreservelinie) können Mehrauszahlungen bis zu einem 
Betrag von bis zu 2.000.000.000 Euro auf Ansatz 9110, Darlehen, bzw auf der Abschnittsebene 95, nicht aufteilbare Schulden insoweit getätigt werden, als sie durch Mehreinzahlungen 
auf der Abschnittsebene 95, nicht aufteilbare Schulden bzw auf Ansatz 9110, Darlehen, bedeckt werden können. 
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8. Hinsichtlich der gegenseitigen Deckungsmöglichkeiten in den Bezirksvoranschlägen 2025 gilt - auf den einzelnen Bezirk beschränkt - in Bezug auf Mittelverwendungen Folgendes: 

 
a) innerhalb des Ansatzes xx07, Sonstige kulturelle Maßnahmen, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 

- Gruppe 750, Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, Gruppe 752, Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und 
Gemeindefonds, Gruppe 755, Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere, Gruppe 757, Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, und 
Gruppe 768, Sonstige Transfers an private Haushalte,  

b) innerhalb des Ansatzes xx10, Kindergärten, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 010, Gebäude und Bauten, Gruppe 061, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, und Gruppe 614, Instandhaltung von Gebäude und Bauten, 
- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 

c) innerhalb des Ansatzes xx13, Musikschule Wien, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 010, Gebäude und Bauten, Gruppe 061, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, und Gruppe 614, Instandhaltung von Gebäude und Bauten, 
- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 

d) innerhalb des Ansatzes xx28, Straßenbau, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 002, Straßenbauten, Gruppe 060, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, und Gruppe 611, Instandhaltung von Straßenbauten, 
- Gruppe 005, Anlagen zu Straßenbauten, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 611, Instandhaltung von Straßenbauten, 

e) innerhalb des Ansatzes xx33, Elektro- und lichttechnische Verkehrsregelung und -sicherung, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 005, Anlagen zu Straßenbauten, Gruppe 060, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Gruppe 611, Instandhaltung von Straßenbauten, und Gruppe 728, Entgelte 

für sonstige Leistungen, 
- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 
- Gruppe 050, Sonderanlagen, Gruppe 619, Instandhaltung von Sonderanlagen, und Gruppe 728, Entgelte für sonstige Leistungen, 

f) innerhalb des Ansatzes xx42, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 002, Straßenbauten, Gruppe 060, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, 
- Gruppe 006, Sonstige Grundstückseinrichtungen, Gruppe 060, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 

613, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen, 
g) innerhalb des Ansatzes xx44, Bäder, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 

- Gruppe 010, Gebäude und Bauten, Gruppe 061, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, und Gruppe 614, Instandhaltung von Gebäude und Bauten, 
- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 
- Gruppe 050, Sonderanlagen, Gruppe 062, Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen, und Gruppe 619, Instandhaltung von Sonderanlagen, 
- alle Gruppen der Gruppenunterklasse 45, Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter (mit Ausnahme der Gruppe 451, Brennstoffe), 
- Gruppe 451, Brennstoffe, und Gruppe 600, Energiebezüge, 
- Gruppe 630, Postdienste, und Gruppe 631, Telekommunikationsdienste, 
- Gruppe 710, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, und Gruppe 711, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG, 

h) innerhalb des Ansatzes xx51, Spielplätze, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 006, Sonstige Grundstückseinrichtungen, Gruppe 060, Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen, und Gruppe 613, Instandhaltung von sonstigen 

Grundstückseinrichtungen, 
i) innerhalb des Ansatzes xx54, Allgemeiner Sachaufwand, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 

- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 
- Gruppe 457, Druckwerke, und Gruppe 459, Sonstige Verbrauchsgüter, 
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j) innerhalb des Ansatzes xx56, Allgemein bildende Pflichtschulen, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 010, Gebäude und Bauten, Gruppe 061, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, und Gruppe 614, Instandhaltung von Gebäude und Bauten, 
- Gruppe 042, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gruppe 400, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), und Gruppe 618, Instandhaltung von sonstigen Anlagen, 

k) innerhalb des Ansatzes xx59, Märkte, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 050, Sonderanlagen, und Gruppe 619, Instandhaltung von Sonderanlagen, 

l) innerhalb des Ansatzes xx81, Bedürfnisanstalten, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 010, Gebäude und Bauten, Gruppe 061, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, und Gruppe 614, Instandhaltung von Gebäude und Bauten, 
- Gruppe 710, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG, und Gruppe 711, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG, 

m) innerhalb des Ansatzes xx82, Technische Verkehrsleiteinrichtungen - Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen, sind folgende Gruppen gegenseitig deckungsfähig: 
- Gruppe 002, Straßenbauten, und Gruppe 611, Instandhaltung von Straßenbauten, 
- Gruppe 005, Anlagen zu Straßenbauten, und Gruppe 611, Instandhaltung von Straßenbauten. 

 
9. Der amtsführende Stadtrat oder die amtsführende Stadträtin für die Finanzverwaltung wird unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

ermächtigt, wenn es 
 
- auf Grund der Mittelaufbringungsentwicklung oder 
- im Interesse der gesamtstaatlichen Bemühungen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, insbesondere zur Erreichung der für die Europäische Union maßgebenden 

Konvergenzkriterien 
 
erforderlich ist, 
 
a) die Ermessenskredite bis zum Ausmaß von 20 Prozent zu sperren, 
b) den auf Haushaltsstelle 1/0500/729, Vorsorge für den Bezirken übertragene Aufgaben, veranschlagten Betrag bis zu 10 Prozent zu kürzen und 
c) Auszahlungskontingentierungen hinsichtlich einzelner Ansätze oder für einzelne Bereiche festzulegen. 
 

 
 
Wien, 28. November 2023

Der Bürgermeister: 
  Dr. Michael Ludwig 
 
 
 
 
 
 

1 Aufgrund des Inkrafttretens des Wiener Bedienstetengesetzes mit 1. Jänner 2018 wird der Dienstpostenplan der Stadt Wien seit dem Jahr 2019 in zwei Versionen dargestellt (Dienstpostenplan und 
Funktionsdienstpostenplan). Dabei handelt es sich lediglich um verschiedene Darstellungen, die Anzahl der Dienstposten ist in beiden ident. 

                                                            

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 28. November 2023, GZ 1331711-2023-GFW.
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H i n w e i s 

 
In den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen dieser Unterlage sind, soweit nichts Anderes angeführt ist, alle Beträge in Millionen Euro, Mio EUR, auf eine Kom-
mastelle gerundet ausgewiesen. Bei abweichender Darstellung – sowohl im Fließtext als auch bei einzelnen Tabellen und Diagrammen – wird dies ausdrücklich 
angeführt. Die Währungseinheit EUR wird generell nicht ausgewiesen. 
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1. Abkürzungsverzeichnis  
 

Abs Absatz GZ Geschäftszahl ÖKK Österreichisches Koordinations-
komitee 

AMS Arbeitsmarktservice idgF in der geltenden Fassung ÖStP Österreichischer Stabilitätspakt 
Art Artikel iHv in Höhe von p page (Seite) 
BIP Bruttoinlandsprodukt inkl inklusive pa per anno 
BMF Bundesministerium für Fi-

nanzen 
insb insbesondere   

bspw beispielsweise iVm in Verbindung mit RA Rechnungsabschluss 
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz   rd rund 
bzw beziehungsweise lfd laufend   
  LGBl Landesgesetzblatt SWP Stabilitäts- und Wachstumspakt 
ca circa lit litera   
  lt laut ua unter anderen/anderem 
dh das heißt   usw und so weiter 
  MA Magistratsabteilung va vor allem 
EH Ergebnishaushalt MD Magistratsdirektion VA Voranschlag 
etc et cetera MFP Mittelfristige Finanzplanung VRV Voranschlags- und Rechnungs-

abschlussverordnung 
EU Europäische Union Mio Million/Millionen waff Wiener Arbeitnehmer*innen För-

derungsfonds 
EUR Euro Mrd Milliarde/Milliarden WIFO Österreichisches Institut für Wirt-

schaftsforschung 
    WStV Wiener Stadtverfassung 
FAG Finanzausgleichsgesetz Nr Nummer WVAF Wiener Verordnung über die 

Ausrichtung der Finanzgebarung
FH Finanzierungshaushalt   Z Ziffer 
  OeBFA Österreichische Bundesfi-

nanzierungsagentur 
zB zum Beispiel 

GEC General Escape Clause     
 

2. Symbolverzeichnis 
 

§ Paragraf ∑ Summe t Jahr 
% Prozent/e & und   
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3. Allgemeines und rechtliche Grundlagen 
 
Der Finanzrahmen (siehe Punkt 6.) sowie dessen Erläuterungen sollen maßgeblich dazu beitragen, die wirtschafts- und fiskalpolitischen sowie finanz-
ausgleichsrelevanten Rahmenbedingungen und die sich daraus ergebenden finanziellen Möglichkeiten und strategischen Zielsetzungen der Stadt Wien 
für den Betrachtungszeitraum der Jahre 2024 bis 2029 kurz und prägnant darzulegen. 
 
Gemäß Artikel 15 Abs 1 ÖStP 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung in Übereinstimmung mit 
den Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung sicher zu stellen und einen glaubwürdigen, effektiven mittelfristigen Haushaltsrahmen entsprechend den 
unionsrechtlichen Regelungen festzulegen. Bund, Länder und Gemeinden haben darüber an das Österreichische Koordinationskomitee bis jeweils 
31. August zu berichten, die Gemeinden im Wege des Landeskoordinationskomitees. Gemäß Artikel 14 Abs 5 ÖStP 2012 ist es die Aufgabe des 
Österreichischen Koordinationskomitees, im Rahmen der Haushaltskoordinierung gegebenenfalls die Berichtstermine einvernehmlich zu ändern. 
 
Weiters ist gemäß obiger Bestimmung festgelegt, dass Bund und Länder– soweit nicht bereits erfolgt – die Verpflichtung zur mittelfristigen Orientierung 
der Haushaltsführung für ihren Zuständigkeitsbereich, die Länder somit auch für die Gemeinden, rechtlich verbindlich festlegen. 
 
Die Stadt Wien kommt dieser rechtlichen Verpflichtung nach, indem die Wiener Stadtverfassung – WStV und die geltende Haushaltsordnung für den 
Magistrat der Stadt Wien auch eine rechtlich verbindliche Mittelfristige Haushaltsplanung festlegt. Auf dieser Grundlage ist seit dem Voranschlag 2016 
ein Finanzrahmen für die Jahre t+1 bis t+5 zu erstellen und vom Gemeinderat festzustellen. Aufgrund der Novelle zur WStV vom 13. Juli 2021, LGBl Nr 
36/2021, gilt der Betrachtungszeitraum auch, sofern gleichzeitig mit dem Voranschlag für das folgende Finanzjahr (t) ein Voranschlag für das nächst-
folgende Finanzjahr (t+1) festgestellt wird. Der Finanzrahmen enthält die Salden der Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen je Geschäftsgruppe 
und bildet die Grundlage für den Magistrat der Stadt Wien bei der Erstellung der Voranschläge sowie für die Unternehmungen bei der Erstellung der 
jährlichen Wirtschaftspläne. 
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4.  Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklung 
 

4.1. Bevölkerungsentwicklung in Wien 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Seit Jahresbeginn 2013 erhöhte sich die Einwohnerzahl in der Bundeshauptstadt bis zum 1.1.2023 um 240.851 Personen bzw. um 13,8% auf 1,982 
Mio Einwohner*innen. Zwischen 2013 und 2023 erlebte die Bundeshauptstadt eine demographische Entwicklung, wie sie nur zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zu beobachten war. Zwischen 1900 und 1910 stieg die Einwohner*innenzahl damals um knapp 18%. Das durchschnittliche Bevölkerungs-
wachstum in den letzten zehn Jahren betrug rund 1,3% pro Jahr. Das höchste Wachstum gab es zwischen 1.1.2022 und 1.1.2023 mit 2,6%.  Das 
rezente Bevölkerungswachstum in Wien ist vor allem auf die starke Zuwanderung von im Ausland geborener Bevölkerung zurückzuführen. Obwohl die 
Geburtenbilanz in Wien seit 2004 positiv ist, war dennoch die positive Migrationsbilanz zu 88,9% für das Bevölkerungswachstum in Wien zwischen 
2004 und 2023 verantwortlich. 
 
Bevölkerungsprognose 
Die Bundeshauptstadt Wien befindet sich seit Jahren in einer demographischen Wachstumsphase, die sich nach den Ergebnissen der Bevölkerungs-
prognose der Statistik Austria 2022-2100 in den nächsten Jahren fortsetzen wird (Statistik Austria: Bevölkerungsprognose 2022–2100 für Wien – Haupt-
variante). Auf Basis dieser Prognose war davon auszugehen, dass bis zum Jahresende 2024 nach der Hauptvariante die Bevölkerung Wiens bereits 
über 2 Mio betragen wird. Tatsächlich wurde, nicht zuletzt aufgrund des starken Bevölkerungswachstums im Jahr 2022, auf Basis vorläufiger Daten 
bereits im Herbst 2023 die Marke von 2 Mio Einwohner*innen überschritten.  
 
Haushaltsprognose 
Je stärker das Bevölkerungswachstum, desto stärker wächst in der Regel auch die Zahl der Privathaushalte. Insgesamt könnte es (ausgehend von der 
Haushaltsprognose 2022) bis zum Jahr 2033 um rund 78.000 (+8%) mehr Privathaushalte in der Bundeshauptstadt geben als Anfang 2023, dh bis 
Mitte 2030 dürfte die Zahl an Privathaushalten von 0,96 auf 1,04 Mio steigen. Einpersonenhaushalte werden mit rund 46% weiterhin der häufigste 
Wohnraumbelagstyp in Wien sein (Statistik Austria: Haushaltsprognose 2022). 
 
Erwerbsprognose  
Nach der Erwerbsprognose (Trendvariante) der Statistik Austria aus dem Jahr 2022 dürfte Wien die größte Ausweitung der Erwerbspersonen aller 
Bundesländer erfahren. Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Erwerbspersonen im Jahr 2030 in Wien um circa 106.000 Personen (rund 6,3%) 
gegenüber 2022 auf 1,774 Mio erhöhen wird. Das wären rund 37% des gesamten Arbeitskräftezuwachses Österreichs in diesem Zeitraum (Statistik 
Austria: Erwerbspersonenprognose 2022).  
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4.2. Überblick über die gegenwärtige und prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung in Wien und Österreich 
 
Konjunkturentwicklung in Österreich 
Nachdem die Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise den stärksten Rückgang seit dem 2. Weltkrieg erlebte, zeigte sich eine 
unerwartet schnelle wirtschaftliche Erholungsphase, die in eine wirtschaftliche Expansionsphase mündete. Im Gesamtjahr 2022 konnte die österreichi-
sche Volkswirtschaft ein kräftiges reales Wachstum von +4,9% verzeichnen. Jedoch machte sich bereits im zweiten Halbjahr 2022 eine konjunkturelle 
Abschwächung, hervorgerufen durch Inflationsdynamik, geldpolitische Eindämmungsmaßnahmen und einer nachlassenden ausländischen Nachfrage, 
bemerkbar. Die österreichische Volkswirtschaft begab sich dadurch in eine Stagnationsphase, die auch 2023 anhalten wird. Vorlaufindikatoren, die zu 
Jahresbeginn noch auf eine Aufhellung der wirtschaftlichen Entwicklung hingedeutet hatten, haben sich mittlerweile verschlechtert (WIFO: Konjunktur-
prognose Juni 2023).  
 
 

Konjunkturprognose für Österreich (Juni 2023) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bruttoinlandsprodukt, real +1,5 -6,5 +4,6 +4,9 +0,3 +1,4 

Bruttoinlandsprodukt, nominell +3,1 -4,1 +6,6 +10,0 +7,6 +5,1 

Private Konsumausgaben, real +0,5 -8,0 +3,6 +4,8 +0,9 +1,8 

Finanzierungssaldo des Staates 
(lt. Maastricht, in % des BIP) 0,6 -8,0 -5,8 -3,2 -2,2 -1,2 

Verbraucherpreise +1,5 +1,4 +2,8 +8,6 +7,5 +3,8 

Quelle: WIFO-Konjunkturprognose 06/2023  
 

 
Konjunkturentwicklung in Wien 
Für das Gesamtjahr 2022 verzeichnete Wien ein reales Wertschöpfungswachstum von +4,4% im Vergleich zum Vorjahr. Dies stellt die höchste Wachs-
tumsdynamik in Wien im letzten Jahrzehnt dar. Wien konnte zunächst in den Bereichen Handel, Tourismus, Verkehr, persönliche und unternehmerische 
Dienste Wachstumseffekte verzeichnen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wirkte die steigende Bedeutung des Dienstleistungsbereichs (insbesondere 
Unternehmensdienstleistungen) überaus positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung Wiens. Im Gegensatz dazu leistete der produzierende Bereich in 
Wien 2022 keinerlei Wachstumsbeitrag. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Wiener Wirtschaft im Jahr 2022, war in der zweiten Hälfte 
des Jahres eine konjunkturelle Eintrübung sichtbar (WIFO: Bericht zur Wiener Wirtschaft - Konjunktur und Arbeitsmarkt 2022 – März 2023).  
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Laut aktueller Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose des WIFO für Wien (Stand: Juni 2023) entwickelt sich die lokale Wirtschaft im Jahr 2023 bisher 
besser als der österreichische Durchschnitt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf weiterhin positive Impulse im Bereich der Dienstleistungen zurück-
zuführen. Im Gegensatz zur Konjunkturprognose für Gesamtösterreich wurden die Wachstumsaussichten für Wien zuletzt nach oben revidiert. Wurde 
im März 2023 noch von einem Wachstum der realen Bruttowertschöpfung um +0,7% ausgegangen, lag die Prognose zuletzt bei +0,9% (WIFO: Kon-
junktur- und Arbeitsmarktprognose für Wien – Juni 2023).  
 
 

 
Quelle: WIFO – Bericht zur Wiener Wirtschaft – Konjunktur und Arbeitsmarkt 2022, März 2023; WIFO – Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose für Wien, Juni 2023.  
Anmerkung: * stellt Prognosewert dar (Stand: Juni 2023).  
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4.3. Überblick über die Entwicklung und gegenwärtige Struktur des Wiener Arbeitsmarktes 
 
Trotz der zahlreichen Krisen war Wien im Gesamtjahr 2022 von einer überaus positiven wirtschaftlichen Entwicklung gekennzeichnet. Diese positiven 
Impulse schlugen sich auch am Wiener Arbeitsmarkt nieder. Die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) hat sich in Wien in jedem Monat im Jahr 2022 
im Vorjahresvergleich verringert (für das Gesamtjahr 2022: -12,7%). Dabei ist die Zahl der Arbeitslosen sogar unter das Vorkrisenniveau von 2019 
gesunken. Auch die Arbeitslosenquote hat sich in Wien deutlich verringert und lag 2022 mit 10,5% unter ihrem Vorkrisenwert des Jahres 2019 von 
11,7%. Die Zahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse lag in Wien in jedem Monat im Jahr 2022 über dem jeweiligen Vorjahresmonatsver-
gleich (für das Gesamtjahr 2022: +3,3%). Im Oktober und November 2022 konnten in Wien erstmals in der Geschichte mehr als 910.000 Beschäfti-
gungsverhältnisse verzeichnet werden (Datenverfügbarkeit seit 1946). Die Zahl der unselbständig Beschäftigten hat im Jahr 2022 sogar das Vorkrisen-
niveau von 2019 um fast +4% übertroffen. Insbesondere die Branche Beherbergung und Gastronomie war durch eine positive Beschäftigungsdynamik 
gekennzeichnet.  
 
Die positive Arbeitsmarktentwicklung 2022 zeigte sich ebenfalls in den Dynamiken der offenen Stellen (AMS). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die 
offenen Stellen in Wien um +26,8% und im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sogar um +40,8%. Auch die Langzeitbeschäftigungslosen konnten von 
der positiven Entwicklung am Wiener Arbeitsmarkt profitieren. Im Jahresvergleich war die Zahl in Wien im Jahr 2022 um -22,6% gesunken. Seit Sep-
tember 2022 hat die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen sogar die Vorkrisenniveaus von 2019 unterschritten. Trotz dieser auf Jahresbasis äußerst 
positiven Entwicklungen am Wiener Arbeitsmarkt konnten im Jahresverlauf 2022 Signale einer Eintrübung festgestellt werden. Über die Monate hinweg 
hat sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit schrittweise verlangsamt. Auch das Wachstum der offenen Stellen (AMS) hat sich im Zeitverlauf reduziert. 
 
Entwicklung der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit in Wien und Österreich (2022-2024) 

 Wien Österreich 

 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Unselbständig aktiv Beschäftigte +3,4% +1,4% - +3,0% +1,0% +1,0% 

Arbeitslosenquote (AMS-Definition) 10,5% 10,5% - 6,3% 6,4% 6,1% 

Quelle: Prognose für Wien aus WIFO – Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose für Wien, Juni 2023. 
Prognose für Österreich aus WIFO-Konjunkturprognose 06/2023. 

 
Die Eintrübung hat sich im Jahr 2023 weiter fortgesetzt, wenngleich sich der Wiener Arbeitsmarkt äußerst resistent zeigte. Die Dynamik bei der Arbeits-
losigkeit in Wien hat sich gedreht und das Wachstum der unselbständig Beschäftigten hat sich reduziert. Seit April 2023 steigt die Arbeitslosigkeit im 



 VA 2024/2025 XXXIX

Vorjahresvergleich – erstmals seit Februar 2021 – wieder an. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren hierbei besonders Männer betroffen. Die Beschäf-
tigungszunahme lag Mitte des Jahres 2023 weiterhin noch auf dem Niveau der Hochkonjunkturphase vor der Coronakrise. Laut der aktuellsten WIFO-
Prognose für Wien wird die Zahl der unselbständig aktiven Beschäftigten im Gesamtjahr 2023 um +1,4% zunehmen. In der Prognose vom März 2023 
wurde noch ein Zuwachs von +1,1% erwartet. Die Arbeitslosenquote wurde vom WIFO für das Gesamtjahr 2023 mit einer Höhe von 10,5% prognostiziert 
und wird demnach auf dem Vorjahresniveau stagnieren.  
 
 

5. Fiskalpolitisches und -rechtliches Umfeld bis 2029 
 
Österreichischer Stabilitätspakt 2012 (ÖStP 2012):  
Die unionsrechtlichen Fiskalregeln (Sixpack, Twopack und Fiskalpakt) werden durch den Österreichischen Stabilitätspakt auf die einzelnen Gebietskör-
perschaften (Bund, Länder und Gemeinden) heruntergebrochen. Seit dem Jahr 2015 steht nicht mehr der hinlänglich bekannte Maastricht-Saldo, son-
dern der sogenannte „strukturelle Saldo“ (= “Schuldenbremse“) im Vordergrund. Auf den Maastricht-Saldo wird nunmehr rückgerechnet.  
 
Der zulässige strukturelle Saldo des Gesamtstaates (Bund, Länder und Gemeinden) beträgt -0,45% des nominellen Bruttoinlandsproduktes (BIP). Der 
Anteil des Bundes beträgt -0,35% des nominellen BIP, der Anteil der Länder -0,1% des nominellen BIP. Wien wird hier als Land behandelt. Der Län-
deranteil wird nach der Volkszahl entsprechend dem Finanzausgleichsgesetz verteilt (Art 6 ÖStP 2012). Die länderweisen Erfordernisse der Städte und 
Gemeinden sind in den Länderanteilen zu berücksichtigen. Alle Differenzen des tatsächlichen Anteils am strukturellen Saldo zum vereinbarten Anteil 
am strukturellen Saldo werden auf Kontrollkonten als Belastungen bzw als Gutschriften eingestellt. Der aktuelle – vom Österreichischen Koordinations-
komitee mit Umlaufbeschluss vom August 2021 festgestellte – Kontrollkontostand Wiens beträgt +0,239% des BIP. Aufgrund des positiven Vorzeichens 
handelt es sich um eine Gutschrift. 
 
 
Der strukturelle Saldo unterscheidet sich vom Maastricht-Saldo dadurch, dass konjunkturelle Effekte und Einmalmaßnahmen neutralisiert werden.  
 
 

Maastricht-Saldo in % des BIP (nominell) 
+/- einmalige oder sonstige befristete Maßnahmen in % des BIP (nominell) 

+/- anteiliger1 Konjunktureffekt in % des BIP (nominell) 
= Struktureller Haushaltssaldo in % des BIP (nominell) 
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Bei konjunkturbedingt geringeren Steuereinnahmen sind somit höhere Maastricht-Defizite erlaubt. In guten Konjunkturzeiten zwingt das strukturelle 
Defizit dann aber zu höherer Ausgabendisziplin: Überdurchschnittliche Steuereinnahmen können nicht für neue Ausgaben, sondern lediglich zum Abbau 
des früher entstandenen Schuldenstandes eingesetzt werden.  
 
Die COVID-19-Krise, der Krieg in Europa, beispiellose Energiepreiserhöhungen und anhaltende Störungen in der Lieferkette wirken sich auf den Euro-
päischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und in weiterer Folge auch auf den Österreichischen Stabilitätspakt (ÖStP 2012) aus: Gemäß Artikel 11 ÖStP 
sind von der EU genehmigte Ausnahmen von Fiskalregeln analog auf den ÖStP 2012 anzuwenden. Das Österreichische Koordinationskomitee hat 
festgestellt, dass die allgemeine Ausweichklausel (General Escape Clause, GEC) im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP; Aktivierung im Frühjahr 
2020 durch die Europäische Kommission, bestätigt durch den ECOFIN) eine derartige Ausnahme ist. Die GEC wurde im Rahmen des „Sechserpakets“ 
zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahr 2011 eingeführt. Sie soll ermöglichen, in Reaktion auf eine umfassende Krisensituation in 
koordinierter und geordneter Weise von den regulären haushaltspolitischen Anforderungen auf EU-Ebene abzuweichen.  
Durch die Aktivierung der GEC verändern Einnahmenausfälle und Ausgabenerhöhungen durch die COVID-19-Krise, den Krieg in Europa, beispiellose 
Energiepreiserhöhungen und anhaltende Störungen in der Lieferkette die ÖStP-Zielwerte entsprechend. Diese fiskalischen Auswirkungen sind daher 
für die Dauer der GEC zielerreichungsneutral im Rahmen des ÖStP 2012. Die GEC wurde bisher für die Jahre 2020 bis 2022 aktiviert, daher fallen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise, dem Krieg in Europa, den beispiellosen Energiepreiserhöhungen und den anhaltenden Stö-
rungen in der Lieferkette in diesen Jahren pauschal unter diese allgemeine Ausweichklausel. Für die Jahre 2020 bis 2022 werden einzelne Maßnahmen 
bei der Ermittlung der ÖStP-Ergebnisse keiner Kategorie zugeordnet. Die Europäische Kommission ist im Zuge ihrer Mitteilung über die wichtigsten 
Elemente des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters 2022 zur Auffassung gelangt, dass die Bedingungen für die Beibehaltung der allgemeinen 
Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahr 2023 und für ihre Deaktivierung ab 2024 erfüllt sind. In dieser Mitteilung vom 23. Mai 
2022 wird festgehalten: „Heightened uncertainty and strong downside risks to the economic outlook in the context of war in Europe, unprecedented 
energy price hikes and continued supply chain disturbances warrant the extension of the general escape clause of the Stability and Growth Pact through 
2023.“ (Vgl European Commission, 2022 European Semester: Spring Package Communication, COM (2022) 600 final, p.12) Daher wird die bisherige 
Vorgangsweise für die Jahre 2020 bis 2022 auch auf das Jahr 2023 angewendet (vgl Beschluss des Österreichischen Koordinationskomitees vom 
27.3.2023).  
Im Ergebnis bedeutet die Aktivierung und Verlängerung der allgemeinen Ausweichklausel für die ÖStP-Partner, dass die sich ergebenden Haushalts-
ergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 die Ziele des ÖStP definitionsgemäß erfüllen und somit sämtliche Fiskalregeln (insb die Art 4, 9 und 10) des 
ÖStP 2012 als eingehalten gelten. Sanktionsverfahren finden daher nicht statt. Da nach dem ÖStP 2012 in den Jahren 2020 bis 2023 keine Abwei-
chungen festzustellen sind, erfolgen auch keine Buchungen auf dem jeweiligen Kontrollkonto. Kontrollkontobuchungen sind erst nach Auslaufen der 
GEC wieder vorzunehmen (Ausgangsbasis Kontrollkontostand 2019, wie vom Österreichischen Koordinationskomitee beschlossen).  
Das Österreichische Koordinationskomitee hat festgehalten, dass es durch den gegenständlichen Beschluss zu keiner Änderung der geltenden Kos-
tentragungsregelungen kommt. 
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Finanzielle Rahmenbedingungen:  
Bereits seit dem 2. Halbjahr 2022 stagniert die internationale Konjunktur. Einerseits sinken zwar derzeit (Frühjahr/Sommer 2023) die Energiepreise, 
andererseits führt die restriktivere Geldpolitik mit steigenden Zinssätzen zu gedämpften Konjunkturerwartungen.  
 
Im Jahr 2022 führte vor allem die stark gestiegene Inflation zu sehr hohen Zuwächsen bei den Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben. 
Demgegenüber zeigt das Jahr 2023 bisher ein differenziertes bzw aus Sicht der Gebietskörperschaften weniger erfreuliches Bild: Während die Umsatz-
steuer als Folge der nach wie vor hohen Inflation weiter signifikant wächst, gibt es, nicht zuletzt als Folge der Abschaffung der „kalten Progression“, nur 
moderate Zuwächse bei der Lohn- und Einkommensteuer. Erwähnenswert ist außerdem der im ersten Halbjahr 2023 registrierte signifikante Rückgang 
der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer im Vergleich zu den Vorjahren. Die Gebietskörperschaften sind daher durch die hohe Inflation, hohe Ener-
gierechnungen und hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse mit derzeit stark steigenden Ausgaben konfrontiert, während die Einnahmen stagnieren. 
 
 

6. Finanzrahmen für 2024/2025 und rollierter Finanzrahmen 2026 - 2029 
 
Als Grundlage für die Festlegung des Finanzrahmens für die Erstellung des Voranschlages für das jeweilige Finanzjahr werden die Daten aus der 
regelmäßig durchzuführenden MFP, unter Berücksichtigung der fiskalpolitischen und finanzausgleichsrelevanten Rahmenbedingungen sowie der poli-
tischen und strategischen Zielsetzungen, herangezogen.  
 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 sowie Rechnungsabschluss 2020 
 

 

 
 
  

RA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 15.047,4 13.131,5 15.808,7 16.212,6 16.817,6 16.915,7 17.456,5 Erträge 12.817,2 12.465,2 14.941,5 15.361,3 15.810,5 16.286,2 16.642,1
Auszahlungen 14.854,3 15.077,4 17.453,4 17.508,3 17.864,2 17.737,4 18.126,4 Aufwendungen 16.385,6 14.205,7 16.095,7 16.453,0 16.634,7 16.980,4 17.137,1
Saldo 193,1 -1.945,9 -1.644,7 -1.295,7 -1046,6 -821,7 -669,9 Saldo -3.568,4 -1.740,5 -1.154,2 -1.091,7 -824,2 -694,2 -495

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
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II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 sowie Rechnungsabschluss 2021 und 2022 

 
 

 
 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. November 2021 wurde der Finanzrahmen für die Jahre 2022 und 2023 sowie 2024 bis 2027 festgestellt, 
wobei die Budgetsalden des Finanzierungshaushaltes für die Voranschlagserstellung je Geschäftsgruppe für die Jahre 2024 und 2025 als verbindlich 
festgelegt gelten. Die finanziellen Nachwirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie bzw die finanziellen Auswirkungen der außerordentlich gestie-
genen Inflation lassen die Einhaltung der verbindlich festgestellten Budgetsalden des Finanzierungshaushaltes für die Voranschlagserstellung 2024 
und 2025 nicht mehr zu. Die Magistratsabteilung 5 hat daher den Finanzrahmen adaptiert. Der Finanzierungshaushalt sieht demnach für die Jahre 2024 
und 2025 Einzahlungen in Höhe von 17.565,1 Mio bzw 17.940,6 Mio und Auszahlungen in Höhe von 19.803,8 Mio bzw 20.234,1 Mio vor. Der Ge-
samtsaldo beträgt sohin für 2024 minus 2.238,7 Mio und für 2025 minus 2.293,6 Mio. 
  

RA 2021 2022 RA 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 16.285,4 14.908,4 19.979,5 15.202,0 15.635,6 15.955,3 15.845,5 16.305,7
Auszahlungen 16.200,6 16.659,1 19.914,3 16.620,1 16.909,1 16.894,6 16.598,9 16.886,0
Saldo 84,8 -1.750,7 65,2 -1.418,1 -1.273,5 -939,3 -753,4 -580,3

RA 2021 2022 RA 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Erträge 15.247,3 14.067,8 16.428,1 14.325,4 14.594,1 14.809,5 15.021,9 15.350,2
Aufwendungen 18.106,2 17.484,5 21.174,1 17.686,4 17.845,7 17.862,7 17.916,6 18.109,7
Saldo -2.858,9 -3.416,7 -4.746,0 -3.361,0 -3.251,6 -3.053,2 -2.894,7 -2.759,5

Finanzierungshaushalt

Ergebnishaushalt
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 

 
 
 
Der Finanzrahmen stellt die Salden der Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen je Geschäftsgruppe dar und bildet gemäß § 86 Abs 2 WStV die 
Grundlage für die Erstellung der Voranschläge bis 2029 (t+5). 
 
Das durch die Wiener Stadtverfassung, LGBl für Wien Nr 11/1970 idgF, normierte System der dynamischen Wertgrenzen und der daran anknüpfenden 
Organzuständigkeiten für den Voranschlagsvollzug besteht unverändert fort. 
  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 17.565,1 17.940,5 18.298,3 19.020,5 19.441,0 20.078,7 Erträge 20.771,4 18.373,0 18.673,8 19.799,7 20.479,3 20.732,4
Auszahlungen 19.803,8 20.234,1 19.892,3 20.369,6 20.445,8 20.720,9 Aufwendungen 22.883,3 23.321,2 23.286,3 23.672,6 23.971,3 24.185,4
Saldo -2.238,7 -2.293,6 -1.594,0 -1.349,1 -1.004,8 -642,2 Saldo -2.111,9 -4.948,2 -4.612,5 -3.872,9 -3.492,0 -3.453,0

ErgebnishaushaltFinanzierungshaushalt

17.565,1 17.940,5 18.298,3 19.020,5 19.441,0 20.078,7
19.803,8 20.234,1 19.892,3 20.369,6 20.445,8 20.720,9

-2.238,7 -2.293,6 -1.594,0 -1.349,1 -1.004,8 -642,2

20.771,4
18.373,0 18.673,8

19.799,7 20.479,3 20.732,4

22.883,3 23.321,2 23.286,3 23.672,6 23.971,3 24.185,4

-2.111,9
-4.948,2 -4.612,5 -3.872,9 -3.492,0 -3.453,0
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6.1. Überblick über die Bereichsbudgets 
 
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 1.547,73 1.172,81 1.173,05 1.166,70 1.143,10 1.136,87 Erträge 1.535,25 1.149,81 1.150,06 1.144,30 1.121,06 1.100,51
Auszahlungen 2.882,28 2.522,29 2.556,96 2.617,26 2.609,90 2.630,61 Aufwendungen 2.849,48 2.481,36 2.514,07 2.569,24 2.567,37 2.583,15
Saldo -1.334,55 -1.349,48 -1.383,90 -1.450,56 -1.466,80 -1.493,74 Saldo -1.314,23 -1.331,55 -1.364,01 -1.424,94 -1.446,31 -1.482,64

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 1.550,18 1.553,49 1.560,19 1.561,12 1.582,30 1.593,20 Erträge 1.537,91 1.538,20 1.545,03 1.549,82 1.560,89 1.565,74
Auszahlungen 3.014,63 3.030,59 3.062,05 3.062,40 3.094,00 3.164,85 Aufwendungen 5.280,28 5.285,64 5.335,62 5.335,88 5.368,49 5.429,81
Saldo -1.464,45 -1.477,10 -1.501,87 -1.501,28 -1.511,71 -1.571,64 Saldo -3.742,37 -3.747,44 -3.790,59 -3.786,06 -3.807,60 -3.864,08

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 1.783,54 1.836,96 1.871,21 1.894,86 1.931,48 1.968,79 Erträge 6.169,70 3.393,29 3.273,67 3.821,70 3.970,34 3.652,90
Auszahlungen 3.491,65 3.567,14 3.588,74 3.667,43 3.770,99 3.864,32 Aufwendungen 8.112,59 8.217,84 8.238,99 8.311,51 8.416,99 8.515,93
Saldo -1.708,11 -1.730,18 -1.717,52 -1.772,56 -1.839,52 -1.895,54 Saldo -1.942,89 -4.824,55 -4.965,32 -4.489,81 -4.446,66 -4.863,03



 VA 2024/2025 XLV

 
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 Erträge 12,84 12,85 12,85 12,87 12,87 12,87
Auszahlungen 218,95 216,75 229,25 241,27 239,32 250,91 Aufwendungen 212,94 218,52 226,94 233,50 240,55 248,02
Saldo -208,08 -205,89 -218,39 -230,41 -228,46 -240,05 Saldo -200,10 -205,67 -214,09 -220,63 -227,68 -235,15

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 10,84 10,84 10,84 10,85 10,85 10,86 Erträge 13,04 13,04 13,07 13,08 13,09 13,11
Auszahlungen 223,02 226,32 232,67 242,30 249,45 254,42 Aufwendungen 220,78 225,81 231,07 239,60 246,38 255,83
Saldo -212,18 -215,48 -221,83 -231,45 -238,60 -243,57 Saldo -207,74 -212,77 -218,00 -226,52 -233,29 -242,72

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 12,74 12,87 13,00 13,14 13,28 13,42 Erträge 14,04 14,17 14,30 14,44 14,58 14,72
Auszahlungen 262,26 274,02 280,26 293,04 295,73 303,94 Aufwendungen 252,26 261,92 268,59 281,76 285,89 293,22
Saldo -249,52 -261,15 -267,26 -279,90 -282,46 -290,52 Saldo -238,22 -247,75 -254,29 -267,32 -271,32 -278,49

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 1.239,47 1.287,78 1.338,75 1.395,44 1.444,66 1.510,84 Erträge 1.260,96 1.310,96 1.359,35 1.399,29 1.442,13 1.505,22
Auszahlungen 2.869,59 3.007,16 3.050,35 3.084,83 3.161,92 3.325,46 Aufwendungen 2.794,35 2.899,29 2.980,46 3.071,35 3.178,28 3.289,21
Saldo -1.630,12 -1.719,38 -1.711,60 -1.689,39 -1.717,26 -1.814,62 Saldo -1.533,39 -1.588,33 -1.621,12 -1.672,06 -1.736,15 -1.783,99
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II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 1.300,04 1.355,86 1.414,96 1.463,99 1.520,55 1.590,17 Erträge 1.357,24 1.389,70 1.420,80 1.469,97 1.527,00 1.596,73
Auszahlungen 3.093,97 3.184,96 3.173,68 3.228,26 3.296,67 3.429,19 Aufwendungen 2.987,91 3.071,30 3.154,66 3.249,95 3.356,99 3.483,89
Saldo -1.793,93 -1.829,10 -1.758,72 -1.764,27 -1.776,13 -1.839,02 Saldo -1.630,67 -1.681,61 -1.733,86 -1.779,98 -1.829,99 -1.887,16

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 1.483,79 1.513,68 1.547,08 1.590,55 1.641,82 1.691,76 Erträge 1.567,27 1.532,86 1.553,57 1.597,13 1.647,85 1.729,00
Auszahlungen 3.799,89 3.858,30 3.625,94 3.699,08 3.766,71 3.865,81 Aufwendungen 3.622,22 3.781,48 3.669,21 3.743,58 3.822,02 3.897,46
Saldo -2.316,09 -2.344,62 -2.078,86 -2.108,54 -2.124,89 -2.174,05 Saldo -2.054,95 -2.248,63 -2.115,64 -2.146,44 -2.174,16 -2.168,46

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 13,54 13,55 13,80 13,90 14,17 14,37 Erträge 13,57 13,57 13,82 13,92 14,20 14,39
Auszahlungen 335,52 331,92 318,54 321,30 324,90 326,80 Aufwendungen 335,20 331,55 318,23 320,98 324,62 326,51
Saldo -321,98 -318,37 -304,75 -307,40 -310,73 -312,43 Saldo -321,64 -317,99 -304,41 -307,06 -310,42 -312,12

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 13,63 13,82 14,01 14,26 14,46 14,59 Erträge 13,65 13,84 14,04 14,28 14,48 14,61
Auszahlungen 336,36 321,08 324,33 328,96 325,95 326,86 Aufwendungen 335,94 320,70 323,95 328,61 325,61 326,51
Saldo -322,73 -307,26 -310,32 -314,70 -311,49 -312,28 Saldo -322,29 -306,86 -309,92 -314,33 -311,13 -311,91
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 

 
 
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 13,57 13,81 13,97 13,90 14,10 14,37 Erträge 14,63 13,83 13,99 13,92 14,12 14,39
Auszahlungen 395,27 407,91 374,70 368,88 370,48 371,56 Aufwendungen 394,89 407,56 374,35 368,53 370,13 371,21
Saldo -381,70 -394,10 -360,73 -354,97 -356,39 -357,18 Saldo -380,26 -393,73 -360,36 -354,60 -356,02 -356,82

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 304,47 515,44 278,22 276,40 273,98 269,45 Erträge 186,70 236,29 174,30 175,76 177,34 178,06
Auszahlungen 3.001,31 3.328,09 3.040,63 3.068,05 3.074,51 3.077,94 Aufwendungen 2.802,77 2.822,77 2.850,42 2.881,00 2.891,54 2.900,24
Saldo -2.696,84 -2.812,65 -2.762,41 -2.791,65 -2.800,54 -2.808,49 Saldo -2.616,07 -2.586,48 -2.676,13 -2.705,23 -2.714,21 -2.722,18

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 559,32 318,62 312,76 309,03 304,07 306,86 Erträge 244,40 178,80 176,59 176,68 176,92 178,25
Auszahlungen 3.482,46 3.180,90 3.188,16 3.182,35 3.177,28 3.173,75 Aufwendungen 2.966,71 2.977,78 2.990,18 2.988,18 2.979,23 2.973,82
Saldo -2.923,14 -2.862,29 -2.875,40 -2.873,32 -2.873,21 -2.866,89 Saldo -2.722,31 -2.798,99 -2.813,59 -2.811,50 -2.802,31 -2.795,57

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 384,09 298,74 297,60 299,46 300,35 300,34 Erträge 262,28 180,36 182,12 184,62 187,42 190,39
Auszahlungen 3.822,78 3.742,45 3.804,46 3.833,03 3.809,59 3.789,51 Aufwendungen 3.638,59 3.563,15 3.585,00 3.599,05 3.599,91 3.587,02
Saldo -3.438,69 -3.443,71 -3.506,86 -3.533,57 -3.509,24 -3.489,17 Saldo -3.376,32 -3.382,79 -3.402,87 -3.414,43 -3.412,49 -3.396,63
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Gruppe 5 – Gesundheit 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 27,48 2.226,62 2.269,65 2.308,55 2.363,47 2.387,39 Erträge 27,02 2.226,17 2.269,19 2.308,09 2.363,01 2.386,68
Auszahlungen 2.840,25 4.994,61 5.076,14 5.131,64 5.190,21 5.215,97 Aufwendungen 2.833,78 4.991,06 5.073,54 5.132,02 5.191,01 5.216,69
Saldo -2.812,78 -2.767,99 -2.806,50 -2.823,09 -2.826,74 -2.828,59 Saldo -2.806,76 -2.764,90 -2.804,35 -2.823,93 -2.828,00 -2.830,01

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 27,35 28,13 28,81 28,94 29,11 28,72 Erträge 28,65 29,43 30,11 30,24 30,41 30,57
Auszahlungen 3.228,56 3.297,89 3.328,21 3.205,35 3.086,36 3.106,42 Aufwendungen 3.224,99 3.299,16 3.330,64 3.201,46 3.082,28 3.108,78
Saldo -3.201,21 -3.269,76 -3.299,40 -3.176,41 -3.057,25 -3.077,70 Saldo -3.196,33 -3.269,73 -3.300,53 -3.171,22 -3.051,87 -3.078,22

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 41,50 33,44 34,02 35,70 35,47 36,19 Erträge 44,63 36,40 37,00 38,68 38,46 39,19
Auszahlungen 3.514,97 3.575,56 3.670,62 3.712,77 3.771,40 3.825,28 Aufwendungen 3.513,06 3.575,29 3.657,65 3.701,54 3.770,22 3.827,58
Saldo -3.473,47 -3.542,12 -3.636,59 -3.677,07 -3.735,93 -3.789,09 Saldo -3.468,43 -3.538,89 -3.620,65 -3.662,86 -3.731,76 -3.788,39

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 55,58 48,67 48,49 50,49 51,26 52,45 Erträge 57,07 49,96 52,88 79,77 52,38 52,81
Auszahlungen 1.127,57 1.191,91 1.290,68 1.198,11 1.324,07 1.278,38 Aufwendungen 1.175,26 1.161,65 1.283,40 1.184,46 1.347,86 1.319,14
Saldo -1.071,99 -1.143,24 -1.242,20 -1.147,62 -1.272,82 -1.225,93 Saldo -1.118,19 -1.111,69 -1.230,52 -1.104,70 -1.295,48 -1.266,33
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II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 

 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 51,00 54,67 63,15 63,96 54,79 93,95 Erträge 67,21 63,43 90,67 64,05 53,52 64,21
Auszahlungen 1.381,69 1.409,64 1.415,11 1.352,17 1.360,15 1.377,35 Aufwendungen 1.246,79 1.273,55 1.273,56 1.295,00 1.309,83 1.294,05
Saldo -1.330,69 -1.354,98 -1.351,96 -1.288,21 -1.305,36 -1.283,40 Saldo -1.179,58 -1.210,12 -1.182,89 -1.230,94 -1.256,31 -1.229,84

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 77,34 82,55 71,50 91,73 63,92 64,64 Erträge 118,41 118,34 69,21 76,09 65,88 65,61
Auszahlungen 1.943,16 2.054,34 1.915,87 2.085,93 2.051,90 1.988,02 Aufwendungen 1.765,18 1.880,05 1.845,28 2.018,07 2.031,88 1.970,99
Saldo -1.865,82 -1.971,79 -1.844,37 -1.994,21 -1.987,98 -1.923,38 Saldo -1.646,78 -1.761,70 -1.776,07 -1.941,98 -1.966,00 -1.905,39

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 16,42 16,58 16,59 16,71 16,90 17,09 Erträge 30,29 11,35 11,43 11,56 11,74 11,93
Auszahlungen 153,91 131,01 133,07 131,69 119,44 110,14 Aufwendungen 115,92 105,40 104,43 104,04 102,34 93,20
Saldo -137,49 -114,43 -116,48 -114,98 -102,54 -93,05 Saldo -85,63 -94,05 -93,00 -92,49 -90,60 -81,27

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 17,29 17,49 17,66 17,86 18,06 18,26 Erträge 12,14 12,34 12,51 12,71 12,90 13,11
Auszahlungen 137,49 123,99 107,90 96,11 96,56 89,68 Aufwendungen 106,80 106,58 90,26 88,51 89,12 86,25
Saldo -120,19 -106,51 -90,24 -78,25 -78,50 -71,43 Saldo -94,65 -94,24 -77,75 -75,80 -76,22 -73,14
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 

 
 
Gruppe 8 – Dienstleistungen 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 20,22 20,71 20,94 21,19 21,38 21,61 Erträge 15,65 16,13 15,79 16,04 16,23 16,46
Auszahlungen 159,84 151,25 126,78 122,00 111,90 113,60 Aufwendungen 144,88 146,24 120,86 120,07 109,98 111,68
Saldo -139,61 -130,54 -105,84 -100,81 -90,52 -91,99 Saldo -129,23 -130,10 -105,07 -104,04 -93,75 -95,22

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 756,21 761,92 774,47 775,01 780,08 791,77 Erträge 763,08 762,56 777,24 779,65 784,24 795,84
Auszahlungen 863,37 877,40 885,08 908,09 936,43 970,14 Aufwendungen 832,05 829,74 841,20 856,26 871,21 883,38
Saldo -107,16 -115,48 -110,61 -133,08 -156,35 -178,37 Saldo -68,97 -67,19 -63,95 -76,61 -86,97 -87,54

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 772,48 786,90 762,21 763,88 776,02 779,43 Erträge 782,43 790,18 771,10 772,35 784,57 787,55
Auszahlungen 890,88 900,95 901,19 926,12 958,18 925,85 Aufwendungen 847,64 854,96 845,69 861,56 872,55 876,26
Saldo -118,40 -114,05 -138,97 -162,24 -182,16 -146,42 Saldo -65,21 -64,78 -74,59 -89,21 -87,97 -88,71

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 857,98 883,16 893,04 910,93 914,50 934,66 Erträge 875,04 894,15 910,08 928,07 929,23 940,11
Auszahlungen 1.052,00 1.075,52 1.107,04 1.090,17 1.104,95 1.119,52 Aufwendungen 965,13 988,58 1.020,90 1.027,52 1.038,74 1.056,80
Saldo -194,01 -192,36 -214,01 -179,24 -190,44 -184,85 Saldo -90,09 -94,43 -110,83 -99,45 -109,51 -116,70
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Gruppe 9 – Finanzwirtschaft 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 

 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 

 
 
 

7. Strategische Zielsetzungen 
 
Das Regierungsübereinkommen der 2020 neu gebildeten Wiener Stadtregierung legt Schwerpunkte in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft, Bildung, 
Klima, Kultur, geförderter Wohnbau, Digitalisierung, soziale Sicherheit und Transparenz. Die Stadt Wien tätigt auch unter oben beschriebenen erschwer-
ten Rahmenbedingungen aufgrund der COVID-19-Krise, Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblematik und sehr hoher Inflation weiterhin bewusst Investitio-
nen, um den Erfordernissen zu entsprechen, die das überdurchschnittlich hohe Bevölkerungswachstum und der demographische Wandel an die Stadt 
Wien stellt: Wohnraum, Kindergärten, Volksschulen, aber auch Infrastruktur wie Wasserversorgung beziehungsweise Abwasserentsorgung, öffentlicher 
Personennahverkehr, Krankenanstalten, Geriatrie, soziale Versorgung und viele andere Leistungen müssen ausreichend zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese Investitionen leisten nicht nur für die heutige Lebensqualität der Stadt Wien einen wichtigen Beitrag, sondern schaffen nachhaltige Werte 
für künftige Generationen.  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 9.159,77 9.754,46 10.288,70 10.803,56 10.817,21 11.265,39 Erträge 8.578,47 9.167,95 9.540,22 9.885,31 10.307,22 10.583,78
Auszahlungen 784,69 852,21 927,63 1.162,01 756,68 940,03 Aufwendungen 253,93 254,33 260,32 281,83 265,66 277,55
Saldo 8.375,08 8.902,26 9.361,07 9.641,55 10.060,53 10.325,36 Saldo 8.324,54 8.913,62 9.279,89 9.603,48 10.041,57 10.306,24

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 10.606,28 11.062,14 11.450,97 11.721,39 11.535,35 11.869,63 Erträge 10.011,10 10.296,46 10.520,16 10.706,33 10.848,09 11.086,33
Auszahlungen 870,04 943,82 1.175,81 1.270,59 954,27 1.037,66 Aufwendungen 266,69 270,93 270,05 273,97 286,09 274,50
Saldo 9.736,24 10.118,32 10.275,16 10.450,79 10.581,08 10.831,97 Saldo 9.744,41 10.025,53 10.250,12 10.432,36 10.562,00 10.811,83

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 12.890,33 13.244,65 13.535,89 14.149,01 14.504,70 15.032,90 Erträge 11.689,75 12.173,44 12.604,10 13.109,03 13.595,24 14.069,64
Auszahlungen 1.361,97 1.527,65 1.397,88 1.497,25 1.392,16 1.479,34 Aufwendungen 474,46 499,12 505,46 500,97 525,55 553,47
Saldo 11.528,35 11.717,00 12.138,01 12.651,76 13.112,54 13.553,56 Saldo 11.215,29 11.674,32 12.098,64 12.608,06 13.069,69 13.516,17
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Die Europäische Kommission hat Ende April 2023 einen Legislativvorschlag zur wirtschaftspolitischen Steuerung veröffentlicht. Das Legislativpaket der 
Europäischen Kommission (EK) enthält einen Ersatz für die VO (EG) 1466/97 zum präventiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie Ände-
rungen der VO (EG) 1467/97 zum Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und der Fiskalrahmen-RL 2011/85/EU.  
Grundsätzlich geht es der EK um folgende Punkte (s. ASTV II-Bericht v. 26.4.2023): 
• mehr Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten: nationale Fiskalpläne mit haushaltspolitischen Anpassungspfaden über mindestens vier Jahre; stärker 
abgestufter haushaltspolitischer Anpassungspfad bei entsprechenden Reform- und Investitionsverpflichtungen; 
• gemeinsame Schutzvorkehrungen vor übermäßigem Defizit: Verringerung des Schuldenstands (in % des BIP) über Zeitraum der nationalen Fis-
kalpläne; bei Budgetdefizit von über 3% des BIP Mindest-Haushaltsanpassung von 0,5% des BIP; bei verlängerter Haushaltsanpassung Sicherstellung, 
dass Konsolidierung nicht auf spätere Jahre verschoben werde („anti-backloading“);  
• allgemeine und länderspezifische Ausweichklauseln (Aktivierung/Deaktivierung durch den Rat auf EK-Empfehlung); 
• striktere Regeln zur Durchsetzung: ua standardisiertes Defizitverfahren bei Abweichungen vom Anpassungspfad in Mitgliedstaaten, deren Schulden-
stand eine erhebliche Herausforderung darstellt.  
 
Derzeit wird dieser Legislativvorschlag auf EU-Ebene extensiv diskutiert. Mit welchen Änderungen der Legislativvorschlag der EK letztendlich umgesetzt 
wird, ist derzeit nicht absehbar.  
Auf Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen anlässlich der Präsentation vom 10.5.2023 haben die österreichischen Bundesländer am 2.6.2023 
eine gemeinsame Länderstellungnahme zur Reform der EU-Fiskalregeln sowie zur Anwendung des ÖStP 2012 ab 1.1.2024 abgegeben. Unter Bezug-
nahme auf die derzeit laufenden Gespräche zwischen Bund, Ländern, Österreichischem Gemeindebund und Österreichischem Städtebund für einen 
neuen Finanzausgleich ab dem Jahr 2024 haben die Länder darin ua auf die Verknüpfung des Österreichischen Stabilitätspaktes mit dem Finanzaus-
gleich unter Bezugnahme auf Artikel 28 (Geltungsdauer) Absatz 6 des ÖStP 2012 hingewiesen. Da aus derzeitiger Sicht zumindest fraglich ist, ob die 
Neuregelung der Fiskalregeln tatsächlich mit 1.1.2024 in Kraft tritt, würde dies nach den Informationen des Bundesministeriums für Finanzen das 
Weiterbestehen der aktuell gültigen Regelungen und die Beendigung der General Escape Clause bedeuten (vgl Kapitel 5 „Fiskalpolitisches und -
rechtliches Umfeld bis 2029“). In diesem Fall sprechen sich die Länder dezidiert dagegen aus, dass die Kriterien des ÖStP 2012 unverändert zur 
Anwendung kommen. Darüber hinaus wird in der gemeinsamen Länderstellungnahme festgehalten, dass auch bei einem In-Kraft-Treten mit 1.1.2024 
das Erfordernis einer Übergangsregelung für das Jahr 2024 jedenfalls gegeben sein wird, sofern die Verordnungstexte auf EU-Ebene sowie die Um-
setzung im Österreichischen Stabilitätspakt nicht zeitgerecht für die Erstellung und Beschlussfassung der Landesvoranschläge der Länder vorliegen. 
Eine Ergebnisabweichung ist damit für das Jahr 2024 zumindest wahrscheinlich. Ergänzend wird seitens der Länder unterstrichen, dass jede Form von 
Sanktionsmechanismus auf subnationaler Ebene abgelehnt wird, wenn dieser im Verhältnis EU-Österreich nicht zum Tragen kommt („Golden Plating“).  
 
Transmission und Unwägbarkeiten bei der Umsetzung der Zielsetzungen 
Wie bereits oben ausgeführt, haben die Finanzminister*innen der EU-Mitgliedstaaten mit Beschluss vom 23. März 2020 die generelle Ausweichklausel 
(General Escape Clause) im Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) zunächst für die Jahre 2020 und 2021 aktiviert. Zu späteren Zeit-
punkten wurde die GEC auf die Jahre 2022 bzw 2023 ausgedehnt. Für den ÖStP 2012 resultiert aus der Aktivierung dieser Klausel, dass die sich 
ergebenden Haushaltsergebnisse in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 die Ziele des ÖStP 2012 definitionsgemäß erfüllen und somit sämtliche 
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Fiskalregeln des ÖStP 2012 als eingehalten gelten. Aus diesem Grund kann es daher in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 keine Zielwerte und 
somit auch keine Sanktionsverfahren geben. Es erfolgen in diesen Jahren auch keine Buchungen auf den Kontrollkonten. Die für diese Zeiträume von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich ermittelten Werte haben daher ausschließlich Informationscharakter. Im Jahr 2022 hat sich der Maastricht-Saldo 
(gemäß ÖStP 2012) von -858,870 Mio zum 31.12.2021 auf 146,850 Mio zum 31.12.2022 verbessert. Der Maastricht-Schuldenstand exkl. Kammern ist 
zum 31.12.2022 auf 9.328 Mio (31.12.2021: 9.755 Mio) gesunken. (Maastricht-Schuldenstand inkl Kammern zum 31.12.2022: 9.646 Mio bzw zum 
31.12.2021: 9.766 Mio) 
 
Der demographische Wandel wird durch den starken Zuzug vor allem junger Menschen nach Wien weiterhin verstärkt. Aufgrund der nicht zuletzt 
bundesverfassungsrechtlichen Verpflichtungen der Stadt bzw. des Landes Wien, die erforderliche Infrastruktur zB in den Bereichen Kindergärten, 
Pflichtschulen, Wasserver- und Abwasserentsorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Gesundheit, Pflege etc (rechtzeitig) zur Verfügung zu stellen 
bzw zu erhalten und damit zu finanzieren, erscheint die künftige Erreichung der derzeit noch im Raum stehenden Vorgaben des Österreichischen 
Stabilitätspaktes als unverändert herausfordernd.  
 
Jedoch auch bei einem adaptierten Regelwerk sind weitere Struktur- bzw (Verwaltungs-)Reformprozesse unumgänglich, damit notwendige budgetäre 
Spielräume für notwendige Infrastrukturinvestitionen geschaffen werden. 
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8. Strategische Vorschau zum Schulden- und Liquiditätsmanagement für die Finanzjahre 2024 und 2025 
 
Die Wiener Verordnung über die Ausrichtung der Finanzgebarung (WVAF) legt in § 3 Abs 3 Z 3 in Verbindung mit § 6 eine strategische Jahresplanung 
bezüglich Schulden- und Liquiditätsmanagement fest. Auf Grund des Doppelbudgets für die Jahre 2024 und 2025 gem § 86 der Wiener Stadtverfassung 
und der Tatsache, dass sich der Finanzrahmen auf die Rechnungsjahre 2024 und 2025 bezieht, wird auch die jeweilige strategische Vorschau zum 
Schulden- und Liquiditätsmanagement für diese Rechnungsjahre gemeinsam dargelegt. Insofern wird dem „Voranschlag der Bundeshauptstadt Wien 
für das Jahr 2025“ keine gesonderte Vorschau beigelegt, wobei die inhaltlichen Vorgaben der WVAF hinsichtlich der Jährlichkeit in diesem Bericht 
ausgeführt werden. 

8.1. Schuldenmanagement 
 
Für das Finanzjahr 2024 ist ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von 860,0 Mio veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus den OeBFA-Darlehen 
EUR 2013/VI (70,0 Mio), EUR 2014/II (200,0 Mio), EUR 2019/III (300,0 Mio), EUR 2019/IV (40,0 Mio), EUR 2019/VII (55,0 Mio) und EUR 2020/VIII 
(195,0 Mio) zusammen. Diese werden aus derzeitiger Sicht für das Jahr 2034 im Abreifungsplan berücksichtigt, wobei eine Fixverzinsung angestrebt 
wird. Im Finanzierungshaushalt 2024 sind weiters die Tilgungen von Sonderfinanzierungen in Höhe von 1,4 Mio vorgesehen. Ob der negative Saldo 
des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzjahr 2024 in Höhe von 2.238,7 Mio (vgl SA 5 der Anlage 1b „Finanzierungsvor-
anschlag“ des Voranschlags 2024) mit vorhandenen liquiden Mitteln oder im Wege einer Neuverschuldung auszugleichen ist, wird erst im Rahmen des 
Vollzugs des Voranschlags 2024 festgelegt. Sofern der Ausgleich mittels Neuverschuldung erfolgt, werden Fremdmittelaufnahmen mit einer Fixverzin-
sung und Laufzeiten innerhalb des bestehenden Abreifungsplans angestrebt.  
 
Für das Finanzjahr 2025 ist ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von 830,0 Mio veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus den OeBFA-Darlehen 
EUR 2014/V (30,0 Mio), EUR 2015/II (135,0 Mio), EUR 2015/VI (215,0 Mio), EUR 2021/II (250,0 Mio) und EUR 2021/VI (200,0 Mio) zusammen. Die 
derzeitige Planung sieht eine Refinanzierung dieser Darlehen mittels Fixzinsdarlehen und einer Laufzeit bis 2035 vor. Weiters sind im Voranschlag 
2025 Tilgungen von Sonderfinanzierungen in Höhe von 0,8 Mio budgetiert. Wie der Ausgleich des negativen Saldos des Geldflusses aus der voran-
schlagswirksamen Gebarung des Voranschlags 2025 in Höhe von 2.293,6 Mio (vgl SA 5 der Anlage 1b „Finanzierungsvoranschlag“ des Voranschlags 
2025) erfolgt, ist im Rahmen des Vollzugs des Voranschlags 2025 festzulegen. Auch für das Finanzjahr 2025 sind bei einem etwaigen Ausgleich mittels 
Neuverschuldung Darlehensaufnahmen mit fixer Verzinsung und Laufzeiten innerhalb des bestehenden Abreifungsplans vorgesehen.  
 
In der folgenden Abbildung wird der Abreifungsplan der voraussichtlichen Schulden zum 31.12.2025 der Darlehen für Investitionen ohne Berücksichti-
gung der Sonderfinanzierungen wie beispielsweise die Darlehen im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft grafisch dargestellt. 
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Dieser Plan berücksichtigt sowohl fix als auch variabel verzinste Finanzierungen und spiegelt die zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelbudgets 
geplanten Abreifungen wider. Er ist (im Besonderen bei den variabel verzinsten Finanzierungsinstrumenten) als unverbindlich zu betrachten und wird 
laufend den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Der Abreifungsplan beinhaltet aus oben erwähnten Gründen keine etwaige Neuverschuldungen für 
die Jahre 2024 und 2025. Die hier dargestellten abreifenden Finanzierungen stellen (solange keine Schuldenreduktion erfolgt) die voraussichtlichen 
Refinanzierungserfordernisse dar. 
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8.2. Liquiditätsmanagement 
 
Zur Darstellung der Liquiditätsvorschau für die Finanzjahr 2024 und 2025 wurden im Zuge der Voranschlagserstellung die vorhersehbaren wesentlichen 
Zahlungsströme je Ansatz erhoben. Als wesentlich werden Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) angesehen, wenn sie innerhalb eines 
Monats das 15-fache des festgestellten Wertes gemäß § 88 Abs 1 lit e WStV (somit 6,525 Mio) überschreiten. Auszahlungen für Personal und Pensionen 
wurden gesondert erhoben. Die Darstellung der vorhersehbaren wesentlichen Zahlungsströme hat kumuliert auf Monatsbasis zu erfolgen.  
 
Die gemäß § 6 Abs 2 Z 2 WVAF erhobenen Zahlungsströme für das Finanzjahr 2024 decken mit 12.528,7 Mio rd 63,3% der veranschlagten Auszah-
lungen und mit 14.446,3 Mio rd 82,2% der Einzahlungen ab. Die erhobenen Zahlungsströme für das Finanzjahr 2025 zeigen hier einen Wert bei den 
Auszahlungen von 12.826,2 Mio somit rd 63,4% und bei den Einzahlungen 14.741,9 Mio somit ebenfalls rd 82,2%. Die jeweiligen Differenzen auf die 
präliminierten Gesamtauszahlungen bzw –einzahlungen resultieren aus nicht liquiditätswirksamen Verrechnungsvorgängen und jenen Zahlungsströ-
men, die unter dem 15-fachen des festgestellten Wertes gemäß § 88 Abs 1 lit e WStV liegen.  
 
Die Auswertung der Daten zeigt wie in den Vorjahren auch für die beiden Finanzjahre 2024 und 2025 einen Anstieg der Auszahlungen zu Quartalsbe-
ginn, während Effekte wie die Auszahlung der 13. und 14. Bezüge im Juni bzw Dezember nur begrenzt Auswirkungen auf den Liquiditätsbedarf haben. 
Eine Gegenüberstellung der beiden Finanzjahre 2024 und 2025 zeigt, dass sich im jeweiligen Vergleichsmonat ein ähnlicher Saldo ergibt, während die 
einzelnen Ein- bzw Auszahlungen durchaus variieren können. Geprägt ist dieser Umstand vor allem durch das Auslaufen bestehender Finanzierungen, 
die (wie beispielweise im Juni und Oktober 2024 oder im April 2025) durch Tilgung und zeitgleicher Refinanzierung die Höhe der Ein- bzw Auszahlungen 
stark beeinflussen, auf den Saldo allerdings keinen Einfluss haben. 
 
Der Kapitalbedarf zum jeweiligen Quartalsbeginn (Jänner, April, Juli und Oktober) beruht im Wesentlichen auf den Auszahlungen auf den Ansätzen 
4001 (Fonds Soziales Wien) und 6501 (Wiener Linien). 
 
Die höheren Einzahlungen zum jeweiligen Quartalsbeginn (Jänner, April, Juli und Oktober) und im Dezember sind im Besonderen mit den im Vergleich 
zu den anderen Monaten höheren Zuflüssen aus den Ertragsanteilen (Ansatz 9250). Es wird (ausgenommen für den Monat Dezember) allerdings davon 
ausgegangen, dass die in diesen Monaten höheren Einzahlungen die in diesen Monaten höheren Auszahlungen nicht kompensieren werden können. 
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Für den gesamten Hoheitsbereich zeigt die Erhebung unter Berücksichtigung der oberen Ausführungen folgendes Bild: 
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9. Planungen zur investiven Gebarung 

 
Unter dem Begriff „investive Gebarung“ wird grundsätzlich die Verwendung von Finanzmitteln zur Schaffung von Vermögenswerten verstanden. Dies 
erfolgt gemäß VRV 2015 durch 
 

1. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, 
2. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen, 
3. Auszahlungen aus Kapitaltransfers. 

Im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2029 ist die Schaffung von Vermögenswerten mit einer Gesamtsumme in Höhe von 13.207,89 Mio vorgesehen und 
gliedert sich auf die genannten Bereiche und die jeweiligen Jahre wie folgt: 
 

 
 
Eine Auflistung der darin enthaltenen größten investiven Vorhaben ist in folgender Tabelle dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investitionstätigkeit 3.147,91 807,04 678,62 466,35 429,85 372,31 393,75
gewährte Darlehen sowie 
gewährte Vorschüsse 1.653,78 259,93 251,40 293,72 314,66 276,24 257,82

Kapitaltransfers 8.406,21 1.384,27 1.406,15 1.351,75 1.465,64 1.449,15 1.349,25
13.207,89 2.451,24 2.336,17 2.111,82 2.210,15 2.097,69 2.000,82

Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kapitaltransfer Eigene 
Krankenanstalten (KAV) 2.220,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

gewährte Darlehen 
Wohnbauförderung 1.366,77 207,40 202,71 243,04 256,88 231,37 225,37

Kapitaltransfer Wr. Linien sonstiger 1.630,28 301,70 344,10 249,98 242,09 249,75 242,66
Kapitaltransfer Wr. Linien für den U-
Bahn-Bau 1.156,55 152,93 129,98 178,88 257,03 242,23 195,53

Investitionstätigkeit 
allgemeinbildende Pflichtschulen 
(im Bau befindliche) Gebäude und 
Bauten

327,77 147,37 89,19 10,13 26,42 15,53 39,13

Kapitaltransfer Wohnbauförderung 800,76 109,66 122,34 138,50 130,09 150,09 150,09
Investitionstätigkeit Stadtstraße 280,70 102,15 94,00 59,38 25,18 0,00 0,00
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10. Planungen für die Magistratsdirektion bzw die Geschäftsgruppen 
 
Die nachfolgend dargestellten Salden von Finanzierungshaushalt (FH) und Ergebnishaushalt (EH) der Magistratsdirektion bzw der Geschäftsgruppen 
(gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts vorliegenden Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien) entsprechen der Budget-
prognose sowie den Planungen auf Grund der bei der Erstellung der Voranschläge 2024 und 2025 vorliegenden Daten und politischen Entscheidungen. 
Zukünftige politische Schwerpunktsetzungen haben eine entsprechende Adaptierung der dargestellten Zahlen zur Folge. 
 
 

10.1. Planungen für die Magistratsdirektion 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 
 
 
 
 
  

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 453,2 453,6 453,1 439,5 421,7 397,8 Erträge 463,8 454,2 453,7 440,2 422,4 398,5
Auszahlungen 656,2 638,5 642,6 634,2 621,1 602,8 Aufwendungen 659,5 637,9 645,9 637,4 624,4 606,0
Saldo -203,0 -184,9 -189,5 -194,7 -199,4 -205,0 Saldo -195,7 -183,7 -192,2 -197,2 -202,0 -207,5

Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investitionstätigkeit MA 01 Amts-, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 368,18 56,00 58,80 60,57 62,38 64,25 66,18

Investitionstätigkeit Kindergärten (im 
Bau befindliche) Gebäude und 
Bauten

18,19 2,99 7,03 1,24 2,31 2,30 2,33

Investitionstätigkeiten Sportamt 
(Sportstättenprogramm) 266,33 133,59 73,89 32,93 8,69 8,57 8,65

Investitionstätigkeiten Bäder 
(Bäderprogramm) 68,94 24,06 19,79 17,46 2,55 2,55 2,55
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II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 

 
 
 
 
 
 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 433,3 426,0 416,3 400,5 380,4 355,5 Erträge 440,7 433,0 424,0 408,8 388,7 363,8
Auszahlungen 653,8 646,2 641,9 631,4 597,9 578,9 Aufwendungen 662,9 656,5 652,9 642,3 608,9 589,7
Saldo -220,5 -220,2 -225,6 -230,9 -217,5 -223,4 Saldo -222,2 -223,5 -228,9 -233,5 -220,2 -225,9

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

426,0 422,3 414,9 408,4 400,5 391,6

680,5 683,6 663,8 664,7 664,9 664,4

-254,5 -261,3 -248,9 -256,3 -264,4 -272,8

433,8 432,0 425,8 419,9 413,1 401,5

691,6 694,9 675,1 676,0 676,2 675,7

-257,8 -262,9 -249,3 -256,1 -263,1 -274,2

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 426,0 422,3 414,9 408,4 400,5 391,6 Erträge 433,8 432,0 425,8 419,9 413,1 401,5
Auszahlungen* 680,5 683,6 663,8 664,7 664,9 664,4 Aufwendungen* 691,6 694,9 675,1 676,0 676,2 675,7
Saldo -254,5 -261,3 -248,9 -256,3 -264,4 -272,8 Saldo -257,8 -262,9 -249,3 -256,1 -263,1 -274,2

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
25,0 25,1 24,9 26,2 26,5 26,9 30,3 30,6 30,3 31,7 32,0 32,4
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Für die Erreichung der Wiener Klimaziele wurden und werden Personalressourcen für neu geschaffene Bereiche, wie zB Sonnenstromoffensive und 
Raus aus Gas, benötigt. Daher mussten hiefür Budgetmittel in den Voranschlägen 2024 und 2025, wie auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die 
Folgejahre präliminiert werden. 
Dem Bevölkerungszuwachs in Wien wurde auch mit Personalaufstockungen in den Bereichen der magistratischen Bezirksämter und den Bezirksvor-
stehungen Rechnung getragen. Damit der Magistrat der Stadt Wien weiterhin als attraktiver Dienstgeber am Arbeitsmarkt reüssieren kann, mussten 
neue Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, für die in den Voranschlägen 2024 und 2025 wie auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die 
Folgejahre entsprechend budgetäre Vorsorge getroffen wurde.  
Die Finanzierung zur Fortführung der Donauraumstrategie Projekte (Umsetzung von EU-Förderprojekten der EU-Strategie für den Donauraum 2023-
2029) wurde ebenso berücksichtigt. 
 
 

10.2. Planungen für die Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 
 
 
 
 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 
 
 
 
 
 
  

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 1.309,8 1.358,6 1.410,2 1.468,6 1.518,9 1.586,0 Erträge 1.339,5 1.391,7 1.443,1 1.485,4 1.529,1 1.593,3
Auszahlungen 3.374,2 3.497,2 3.573,3 3.691,7 3.787,0 3.968,7 Aufwendungen 3.310,0 3.419,2 3.529,0 3.659,0 3.775,2 3.894,9
Saldo -2.064,4 -2.138,6 -2.163,1 -2.223,1 -2.268,1 -2.382,7 Saldo -1.970,5 -2.027,5 -2.085,9 -2.173,6 -2.246,1 -2.301,6

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 1.373,9 1.428,4 1.488,3 1.537,7 1.594,5 1.664,4 Erträge 1.440,2 1.474,6 1.507,6 1.557,4 1.615,0 1.684,7
Auszahlungen 3.549,8 3.659,9 3.721,5 3.793,1 3.872,6 3.975,8 Aufwendungen 3.487,1 3.584,5 3.684,9 3.786,7 3.894,3 4.030,4
Saldo -2.175,9 -2.231,5 -2.233,2 -2.255,4 -2.278,1 -2.311,4 Saldo -2.046,9 -2.109,9 -2.177,3 -2.229,3 -2.279,3 -2.345,7

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Budget sieht einerseits aufgrund der aktuell noch immer hohen Inflation sowie andererseits aufgrund von dringend notwendigen Investitionen im 
Zusammenhang mit den großen Herausforderungen im Bildungsbereich gestiegene Ausgaben im Vergleich zu den ursprünglichen Planwerten vor. 
 
Im Bereich der elementaren Bildungseinrichtungen erfolgen weitere Investitionen in die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels an städtischen 
und geförderten Kindergärten. Zusätzlich wird das Fördersystem und damit die Versorgungssicherheit im Kindergartenbereich über eine Sonderfinan-
zierung gestützt. 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

1.562,9 1.594,1 1.629,2 1.674,4 1.727,5 1.779,3

4.283,8 4.380,4 4.263,6 4.330,8 4.412,2 4.521,7

-2.720,9 -2.786,3 -2.634,4 -2.656,4 -2.684,7 -2.742,4

1.656,5 1.627,6 1.650,9 1.697,1 1.750,7 1.834,8

4.186,5 4.342,7 4.312,8 4.381,3 4.474,8 4.561,9

-2.530,0 -2.715,1 -2.661,9 -2.684,2 -2.724,1 -2.727,1

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 1.562,9 1.594,1 1.629,2 1.674,4 1.727,5 1.779,3 Erträge 1.656,5 1.627,6 1.650,9 1.697,1 1.750,7 1.834,8
Auszahlungen* 4.283,8 4.380,4 4.263,6 4.330,8 4.412,2 4.521,7 Aufwendungen* 4.186,5 4.342,7 4.312,8 4.381,3 4.474,8 4.561,9
Saldo -2.720,9 -2.786,3 -2.634,4 -2.656,4 -2.684,7 -2.742,4 Saldo -2.530,0 -2.715,1 -2.661,9 -2.684,2 -2.724,1 -2.727,1

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
157,0 162,7 138,5 134,9 135,5 136,4 156,3 160,5 138,1 134,4 135,1 135,9
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In den Wiener Schulen wird der Ausbau des Unterstützungspersonals weiter fortgeführt. Dies betrifft sowohl die Schulsozialarbeit, als auch die admi-
nistrative Unterstützung sowie die Assistenzleistungen für Kinder mit Behinderung. Ebenfalls fortgeführt wird der kontinuierliche Ausbau der ganztägig 
geführten Schulen. Ebenfalls budgetär relevant ist die Mittagsverpflegung, die ab dem Schuljahr 2023/24 an allen ganztägig geführten Schulen kosten-
frei sein wird. 
 
Aufgrund der aktuell sehr hohen Antragszahlen im Fachbereich Staatsbürgerschaft wird das Personal der MA 35 - Staatsbürgerschaft und Einwande-
rung in den kommenden Jahren weiter aufgestockt. Aufgrund des stetigen Wachstums der Stadt Wien steigt in fast allen Zuständigkeitsbereichen der 
Geschäftsgruppe (insb Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugendhilfe, außerschulische Jugendarbeit, Staatsbürgerschaft und Einwanderung) der 
Bedarf und somit steigen auch die damit verbundenen Kosten für das Personal sowie für den laufenden Betrieb kontinuierlich an. 
 
 

10.3. Planungen für die Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 

 
II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 

 
 
 
 
 
 
  

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 9.431,3 10.019,6 10.549,5 11.065,0 11.069,5 11.527,9 Erträge 8.826,1 9.388,5 9.759,1 10.104,4 10.524,0 10.798,5
Auszahlungen 2.817,2 2.843,8 3.066,2 3.226,1 2.961,8 3.152,9 Aufwendungen 2.229,6 2.207,2 2.354,9 2.296,3 2.446,8 2.448,4
Saldo 6.614,1 7.175,8 7.483,3 7.838,9 8.107,7 8.375,0 Saldo 6.596,5 7.181,3 7.404,2 7.808,1 8.077,2 8.350,1

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 10.872,1 11.325,5 11.726,2 11.993,1 11.807,4 12.164,5 Erträge 10.234,5 10.517,7 10.751,5 10.938,8 11.072,8 11.324,6
Auszahlungen 3.046,0 3.140,9 3.389,4 3.495,6 3.238,4 3.340,9 Aufwendungen 2.397,6 2.437,5 2.449,4 2.477,2 2.538,5 2.544,7
Saldo 7.826,1 8.184,6 8.336,8 8.497,5 8.569,0 8.823,6 Saldo 7.836,9 8.080,2 8.302,1 8.461,6 8.534,3 8.779,9

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mittelaufbringungsseitigen Veränderungen in der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke gegenüber 
der mittelfristigen Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Ertragsanteilen sowie Zweckzuschüssen 
gemäß Prognose des Bundesministeriums für Finanzen sowie der Berücksichtigung der Grundsatzvereinbarung nach den Verhandlungen zum künfti-
gen Finanzausgleichsgesetz – FAG. Bei den eigenen Steuern ist in Summe vorwiegend inflationsbedingt mit höherem Aufkommen zu rechnen. Nach 
dem verkündeten Ende der COVID-19-Pandemie per 30.06.2023 waren die entsprechend vorgesehenen Leistungen des Bundes zu bereinigen.  
 

Finanzierungshaushalt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 13.188,3 13.551,7 13.833,2 14.454,6 14.800,3 15.329,5 Erträge 11.974,0 12.464,1 12.853,4 13.372,8 13.851,9 14.329,4
Auszahlungen* 4.165,3 4.462,6 4.303,4 4.579,4 4.497,9 4.547,6 Aufwendungen* 3.236,5 3.398,1 3.373,9 3.557,9 3.608,7 3.598,4
Saldo 9.023,0 9.089,1 9.529,8 9.875,2 10.302,4 10.781,9 Saldo 8.737,5 9.066,0 9.479,5 9.814,9 10.243,2 10.731,0

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
570,4 655,6 574,6 629,1 590,4 580,0 498,6 511,3 525,0 563,0 561,1 566,8

Ergebnishaushalt

13.188,3 13.551,7 13.833,2
14.454,6 14.800,3 15.329,5

4.165,3 4.462,6 4.303,4 4.579,4 4.497,9 4.547,6

9.023,0 9.089,1 9.529,8 9.875,2 10.302,4 10.781,9
11.974,0 12.464,1 12.853,4 13.372,8 13.851,9 14.329,4

3.236,5 3.398,1 3.373,9 3.557,9 3.608,7 3.598,4

8.737,5 9.066,0 9.479,5 9.814,9 10.243,2 10.731,0
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Mittelaufwendungsseitig sind durchgängig Erhöhungen auf Grund der inflationsbedingten Steigerungen inkl des erhöhten Gehaltsabschlusses berück-
sichtigt. Aus ähnlichen Gründen iVm einer nicht vorgenommenen Tarifvalorisierung sowie einer weiterhin verstärkten Investitionstätigkeit inkl U-Bahn-
bau im Bereich der Wiener Linien waren hier im Besonderen die Budgetwerte zu erhöhen. Auf Grund der wirtschaftlich schwierigen Situation werden 
im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie im Arbeitsmarktbereich (Maßnahmen im Bereich des waff) zur Abfederung der negativen Auswirkungen bzw 
Unterstützung höhere Mittelaufwendungen vorgesehen. Die steigenden Zinsen erforderten ebenfalls entsprechende Anpassungen. 
 

10.4. Planungen für die Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft  
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 
 
 
 
 
  

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 3,6 3,3 3,4 3,2 3,1 3,1 Erträge 3,7 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1
Auszahlungen 282,7 278,2 259,8 261,8 264,3 265,2 Aufwendungen 282,1 277,6 259,3 261,3 263,8 264,7
Saldo -279,1 -274,9 -256,4 -258,6 -261,2 -262,1 Saldo -278,4 -274,2 -255,9 -258,1 -260,6 -261,6

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 Erträge 3,4 4,0 3,3 3,2 3,1 3,0
Auszahlungen 287,1 270,1 270,4 264,6 265,6 265,7 Aufwendungen 286,5 269,5 269,8 264,1 264,9 265,1
Saldo -283,7 -266,7 -267,1 -261,4 -262,5 -262,7 Saldo -283,1 -265,5 -266,5 -260,9 -261,8 -262,1

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der "Theater in der Josefstadt" Betriebsgesellschaft m.b.H., die mit ihren beiden Spielstätten Theater in der Josefstadt und Kammerspiele zum 
traditionsreichen Kernbestand der Wiener Theaterlandschaft zählt, konnte für die Jahre 2023 bis 2025 ein mehrjähriger Fördervertrag, der eine sub-
stantielle Erhöhung zu den Vorjahren beinhaltet, abgeschlossen werden. Damit erhält das Theater für die nächsten Jahre Planungssicherheit und die 
Garantie, dass das qualitätsvolle Programm weitergeführt werden kann. 
 
Das Pratermuseum, eine Außenstelle des Wien Museums, eröffnet im Frühjahr 2024 seinen neuen Standort direkt neben dem Riesenrad und erzählt 
die Geschichte des Wiener Praters. 
 
Anlässlich des 150. Geburtstages von Arnold Schönberg wird Wien Modern – in Kooperation mit dem Arnold-Schönberg-Center – den in Wien lebenden 
Menschen als auch den Besucher*innen der Stadt das Werk des einzigartigen Komponisten in Form von zahlreichen Aktivitäten vorstellen. Ein weiteres 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 3,6 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1 Erträge 4,6 3,6 3,5 3,2 3,2 3,2
Auszahlungen* 337,7 348,8 323,5 316,9 317,6 317,9 Aufwendungen* 337,1 348,3 322,9 316,3 317,1 317,4
Saldo -334,1 -345,2 -320,0 -313,7 -314,5 -314,8 Saldo -332,5 -344,7 -319,4 -313,1 -313,9 -314,2

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
246,4 273,5 258,6 254,2 254,7 254,2 245,7 272,9 257,9 253,5 254,0 253,5

3,6 3,6 3,5 3,2 3,1 3,1

337,7 348,8 323,5 316,9 317,6 317,9

-334,1 -345,2 -320,0 -313,7 -314,5 -314,8

4,6 3,6 3,5 3,2 3,2 3,2

337,1 348,3
322,9 316,3 317,1 317,4

-332,5 -344,7 -319,4 -313,1 -313,9 -314,2
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besonderes Jubiläum steht im Jahr 2025 an. Der Geburtstag des Komponisten Johann Strauss Sohn jährt sich zum 200. Mal. Diesbezüglich wird es 
ein abwechslungsreiches Programm für aller Wiener*innen geben. Eigens für das Festjahr werden Produktionen kreiert und die wichtigsten Kulturinsti-
tutionen der Stadt vernetzt. Außerdem wird es 2024 alternierend mit dem Ernst-Krenek-Preis einen neuen Würdigungspreis geben, den Arnold-Schön-
berg-Preis. 
Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Musik betrifft die Tätigkeiten der renommierten Vienna Club Commission, die kürzlich mit ihrem Know-how Ak-
teur*innen der Clubkultur zur Seite steht. 
 
Das Referat Stadtteilkultur und Interkulturalität fungiert ab sofort unter dem Begriff Kulturinitiativen. Damit liegt die Fokussierung der Tätigkeiten vorran-
gig auf transdisziplinären Projekten.  
Eine wesentliche Säule stellt die ganzjährig abrufbare Förderung für kleinteilige Vorhaben die damit auch kurzfristig berücksichtigt werden können. Mit 
dieser Maßnahme kann ein flächendeckendes Kulturangebot garantiert werden. 
Auch in den Jahren 2024 und 2025 werden die bestehenden sieben Ankerzentren ein vielfältiges, transdisziplinäres und partizipatives Programm 
anbieten, um die kulturelle Nahversorgung auch dezentral zu gewährleisten. 
 
Das Foto Arsenal Wien hat 2023 seinen Ausstellungsbetrieb im Museumsquartier mit der Eröffnung des FOTO WIEN Festivals aufgenommen und wird 
sein laufendes Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm bis zur baulichen Fertigstellung der geplanten Institution am Standort Arsenal im Museums-
quartier fortsetzen. Mit dem Foto Arsenal Wien wurde eine neue Kunstinstitution ins Leben gerufen, die rund um das Thema der künstlerischen Foto-
grafie als zentrale Plattform für Ausstellungen, Vernetzung und Vermittlung fungiert. 
 
 

10.5. Planungen für die Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
  
 
 
 
 
 
 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 94,4 2.292,7 2.334,4 2.373,0 2.427,8 2.451,6 Erträge 100,1 2.296,6 2.336,2 2.373,9 2.428,6 2.452,1
Auszahlungen 5.080,0 7.303,0 7.394,0 7.421,0 7.483,3 7.513,1 Aufwendungen 5.072,6 7.275,0 7.371,5 7.436,6 7.499,2 7.528,8
Saldo -4.985,6 -5.010,3 -5.059,6 -5.048,0 -5.055,5 -5.061,5 Saldo -4.972,5 -4.978,4 -5.035,3 -5.062,7 -5.070,6 -5.076,7
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II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 

 
 
 
 
 
 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 97,9 93,5 90,6 89,5 89,4 90,4 Erträge 104,2 96,8 93,0 91,9 91,8 92,8
Auszahlungen 5.647,0 5.713,9 5.698,2 5.566,3 5.441,6 5.453,3 Aufwendungen 5.604,8 5.679,5 5.715,3 5.579,3 5.456,3 5.474,5
Saldo -5.549,1 -5.620,4 -5.607,6 -5.476,8 -5.352,2 -5.362,9 Saldo -5.500,6 -5.582,7 -5.622,3 -5.487,4 -5.364,5 -5.381,7

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 187,2 93,2 93,7 95,0 96,3 97,6 Erträge 190,9 96,8 97,3 98,5 99,8 101,2
Auszahlungen* 6.497,0 6.426,1 6.426,1 6.462,2 6.496,9 6.533,3 Aufwendungen* 6.408,9 6.386,6 6.408,6 6.465,0 6.509,4 6.549,4
Saldo -6.309,8 -6.332,9 -6.332,4 -6.367,2 -6.400,6 -6.435,7 Saldo -6.218,0 -6.289,8 -6.311,3 -6.366,5 -6.409,6 -6.448,2

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
146,2 166,3 57,7 31,9 32,5 33,1 84,0 110,3 36,6 29,5 30,0 30,7

187,2 93,2 93,7 95,0 96,3 97,6

6.497,0 6.426,1 6.426,1 6.462,2 6.496,9 6.533,3

-6.309,8 -6.332,9 -6.332,4 -6.367,2 -6.400,6 -6.435,7

190,9 96,8 97,3 98,5 99,8 101,2

6.408,9 6.386,6 6.408,6 6.465,0 6.509,4 6.549,4

-6.218,0 -6.289,8 -6.311,3 -6.366,5 -6.409,6 -6.448,2
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Die mittelfristige Finanzplanung im Voranschlag 2024 & 2025 der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport beinhaltet im Bereich Gesundheit 
ein umfangreiches Investitionsprogramm der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund.  
Im Sozialbereich der Geschäftsgruppe stellt der Fonds Soziales Wien weiterhin sicher, dass die Leistungen für Pflege und Betreuung, Behinderten-, 
Wohnungslosen-, Flüchtlingshilfe und bei Schuldenproblematik die Bedürfnisse der Wiener*innen abdeckt. Abgesehen von der Mindestsicherung för-
dert die MA 40 – Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht auch verschiedene Beschäftigungsprojekte und setzt das Lebenshaltungs- und Wohnkosten-
Ausgleichs-Gesetz für das Land Wien um.  
Zu den Infrastrukturprojekten der MA 51 – Sport Wien gehört ua das Sportanlagensanierungsprogramm 2.0, der Beitrag zum ÖFB-Trainingszentrum, 
zwei Rundhallensanierungen und die Renovierung des Ernst-Happel-Stadions zu einem energieautarken Objekt. 
 
 

10.6. Planungen für die Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 

 
 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 300,9 304,6 310,2 317,6 323,0 329,6 Erträge 309,2 312,7 319,5 351,8 323,6 329,3
Auszahlungen 732,5 817,9 811,8 826,9 810,8 807,9 Aufwendungen 750,8 759,5 773,2 780,6 798,2 810,9
Saldo -431,6 -513,3 -501,6 -509,3 -487,8 -478,3 Saldo -441,6 -446,8 -453,7 -428,8 -474,6 -481,6

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 319,6 329,3 333,0 338,9 345,8 379,0 Erträge 342,9 343,0 365,5 343,5 349,0 354,3
Auszahlungen 884,0 898,6 896,6 839,8 845,5 885,1 Aufwendungen 714,6 724,9 724,3 747,5 758,4 764,2
Saldo -564,4 -569,3 -563,6 -500,9 -499,7 -506,1 Saldo -371,7 -381,9 -358,8 -404,0 -409,4 -409,9

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsgruppe Innovation, Stadtplanung und Mobilität betreibt mit ungebrochenem Elan Klimaschutzprojekte, den Ausbau von Radwegen und 
führt das Brückeninstandsetzungsprogramm fort. 
Das umfangreiche Brückeninstandsetzungsprogramm der Magistratsabteilung 29 wurde seit 2021 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen und 
führt auch weiterhin zu einer Erhöhung der Auszahlungen in den kommenden Jahren. Eine Finanzierung bis Ende 2025 konnte sichergestellt werden. 
Im Rahmen der Geschäftsgruppe sollen auch weiterhin zahlreiche Klimaschutzprojekte, wie zB der forcierte Radwegeausbau mit einer hohen Anzahl 
an Projekten für den Lückenschluss im Hauptradwegenetz, diverse Begrünungsoffensiven wie Umgestaltung des Michaelerplatzes oder des Neuen 
Landgutes, „Raus aus dem Asphalt“ sowie die Sanierung und Umgestaltung der Sunken City auf der Donauinsel umgesetzt werden, die ebenfalls zu 
vermehrten Auszahlungen und Aufwendungen in den Finanzjahren 2024 bis 2029 führen werden. 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 426,1 451,1 461,2 484,0 481,9 497,8 Erträge 441,4 460,7 462,9 472,4 488,1 503,1
Auszahlungen* 1.068,6 1.102,4 1.017,9 1.039,1 1.013,6 1.036,7 Aufwendungen* 867,8 904,1 922,6 945,6 967,4 992,6
Saldo -642,5 -651,3 -556,7 -555,1 -531,7 -538,9 Saldo -426,4 -443,4 -459,7 -473,2 -479,3 -489,5

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
136,9 146,3 122,5 148,8 144,8 143,3 66,0 70,6 70,1 72,6 71,3 73,1

426,1 451,1 461,2 484,0 481,9 497,8

1.068,6 1.102,4 1.017,9 1.039,1 1.013,6 1.036,7

-642,5 -651,3
-556,7 -555,1 -531,7 -538,9

441,4 460,7 462,9 472,4 488,1 503,1

867,8 904,1 922,6 945,6 967,4 992,6

-426,4 -443,4 -459,7 -473,2 -479,3 -489,5
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10.7. Planungen für die Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 
 
 
 
 
 
 

III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 1.198,6 830,9 838,6 840,5 843,2 855,5 Erträge 1.202,4 830,2 839,1 844,3 846,0 856,3
Auszahlungen 1.383,3 1.031,6 1.036,0 1.073,5 1.079,3 1.091,8 Aufwendungen 1.375,1 1.010,2 1.009,8 1.047,9 1.051,1 1.052,9
Saldo -184,7 -200,7 -197,4 -233,0 -236,1 -236,3 Saldo -172,7 -180,0 -170,7 -203,6 -205,1 -196,6

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 1.226,5 1.244,6 1.229,7 1.244,2 1.279,0 1.300,1 Erträge 1.232,7 1.244,7 1.237,6 1.251,1 1.283,8 1.306,9
Auszahlungen 1.496,1 1.507,9 1.524,2 1.538,1 1.572,8 1.609,4 Aufwendungen 3.786,5 3.789,1 3.800,8 3.807,5 3.840,5 3.874,3
Saldo -269,6 -263,3 -294,5 -293,9 -293,8 -309,3 Saldo -2.553,8 -2.544,4 -2.563,2 -2.556,4 -2.556,7 -2.567,4

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

1.429,9 1.478,4 1.508,1 1.544,7 1.573,2 1.620,3

1.806,4 1.833,4 1.852,3 1.904,9 1.955,8 2.019,8

-376,5 -355,0 -344,2 -360,2 -382,6 -399,5

5.850,1

3.066,2 2.947,9
3.500,7 3.636,4 3.320,9

6.428,9 6.466,8 6.480,0 6.532,4 6.581,2
6.647,6

-578,8

-3.400,6 -3.532,1
-3.031,7 -2.944,8 -3.326,7
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Im Aufgabenbereich der Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie und Personal liegen die Schwerpunkte in den kommenden Jahren weiterhin 
maßgeblich in der Bewältigung der Klimakrise. Dazu sind beispielsweise entsprechende Mittel für die Sonnenstromoffensive, die Klimateams und 
Klimaanpassungsmaßnahmen vorgesehen. Wesentliche Investitionen sind unter anderem im Bereich der Wasserversorgung sowie der Abfallwirtschaft 
vorgesehen. Weiters sind bspw die Mittel für die jeweiligen Wahlen in den Folgejahren enthalten. 
 

10.8. Planungen für die Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen 
 

I. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2021 
 

 
 

II. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2022 und 2023 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Einzahlungen 339,7 545,4 313,3 310,1 308,4 305,0 Erträge 220,5 264,3 207,3 207,3 209,3 211,0
Auszahlungen 751,3 1.043,2 724,7 729,2 729,7 724,0 Aufwendungen 526,0 509,2 509,6 515,7 521,8 530,5
Saldo -411,6 -497,8 -411,4 -419,1 -421,3 -419,0 Saldo -305,5 -244,9 -302,3 -308,4 -312,5 -319,5

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 1.429,9 1.478,4 1.508,1 1.544,7 1.573,2 1.620,3 Erträge 5.850,1 3.066,2 2.947,9 3.500,7 3.636,4 3.320,9
Auszahlungen* 1.806,4 1.833,4 1.852,3 1.904,9 1.955,8 2.019,8 Aufwendungen* 6.428,9 6.466,8 6.480,0 6.532,4 6.581,2 6.647,6
Saldo -376,5 -355,0 -344,2 -360,2 -382,6 -399,5 Saldo -578,8 -3.400,6 -3.532,1 -3.031,7 -2.944,8 -3.326,7

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
96,9 93,5 85,8 93,6 86,3 80,5 80,7 91,1 74,6 82,7 75,7 78,6

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Einzahlungen 581,8 351,2 348,1 348,2 345,9 348,8 Erträge 269,2 211,7 211,6 214,8 217,6 220,2
Auszahlungen 1.095,4 782,8 766,7 765,7 764,5 777,0 Aufwendungen 544,5 544,9 548,3 558,1 554,7 566,8
Saldo -513,6 -431,6 -418,6 -417,5 -418,6 -428,2 Saldo -275,3 -333,2 -336,7 -343,3 -337,1 -346,6
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III. Mittelfristige Finanzplanung zum Voranschlag 2024 und 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hohe Inflation hat auch Auswirkungen auf die Agenden und das Budget der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen. 
Daher werden mit der Wohnbeihilfe neu (ab 2024) und der Novellierung der Neubau-Verordnung wesentliche Maßnahmen zum leistbaren Wohnen 
gesetzt. Zusätzlich ist geplant, Liegenschaften für den geförderten Wohnbau bzw. „Gemeindebau neu“ zu erwerben. 
 
Auch hinsichtlich der Klimaziele sind konkrete Maßnahmen geplant. Dazu zählen unter anderem die Novelle der Sanierungsverordnung, um noch mehr 
Anreize zur Gebäudesanierung zu setzen. Es ist diesbezüglich mit einer kontinuierlichen Steigerung der Förderausgaben zu rechnen, auch wenn sich 
bundesrechtliche Regelungen verzögern. Die Stadt Wien hat das Förderbudget für Gebäudesanierungen um 30 Mio/Jahr aufgestockt. Zusätzlich wird 
das vom Gemeinderat 2023 beschlossene Investitions- und Sanierungsprogramm für Amtshäuser der Stadt budgetwirksam. Damit sollen einige Dut-
zend ausgewählte Gebäude zukunfts- und klimafit gemacht werden. 

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Einzahlungen 341,1 346,2 354,3 356,2 358,2 359,4 Erträge 220,1 222,0 232,2 235,1 236,2 238,4
Auszahlungen* 964,4 996,7 1.041,5 1.071,6 1.086,7 1.079,4 *Aufwendungen 725,9 779,8 790,3 798,1 836,5 842,5
Saldo -623,3 -650,5 -687,2 -715,4 -728,5 -720,0 Saldo -505,8 -557,8 -558,1 -563,0 -600,3 -604,1

*davon entfallen auf Ermessensauszahlungen *davon entfallen auf Ermessensaufwendungen
189,1 295,3 622,0 646,6 689,3 698,0 141,8 192,2 385,9 379,2 429,0 448,8

341,1 346,2 354,3 356,2 358,2 359,4

964,4 996,7 1.041,5 1.071,6 1.086,7 1.079,4

-623,3 -650,5 -687,2 -715,4 -728,5 -720,0

220,1 222,0 232,2 235,1 236,2 238,4

725,9 779,8 790,3 798,1 836,5 842,5

-505,8 -557,8 -558,1 -563,0 -600,3 -604,1
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Die Digitalisierung und Beschleunigung von behördlichen Verfahren wird fortgesetzt. Daher werden große EDV-Projekte (zB Weiterentwicklung der 
digitalen Baueinreichung) umgesetzt. 
 
Nicht zuletzt ist das in der letzten Budgetperiode eröffnete fünfte Frauenhaus hervorzuheben, das auch zukünftig mit entsprechenden finanziellen Mitteln 
unterstützt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Der gesamtstaatliche Konjunktureffekt verteilt sich zu 7/9 auf den Bund und zu 2/9 auf die Länder und Gemeinden. Der Anteil Wiens an den 2/9 richtet sich nach der 
Volkszahl. 
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